
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl Nr. 4/2016 vom 07.07.2016  

 
I. Öffentliche Sitzung 
 

Tagesordnung: 

 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 

 Nr.     Nr.  

 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen 
Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das 
Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO   

 
 2   Einwohnerfragestunde  
 
 3 465 88. Änderung des Flächennutzungsplanes (Werkzeugfachmarkt 

Hammer Straße) 
  

 hier: 
 
  - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier: öffentliche 

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
- Freigabe zur Beteiligung der Behörden; hier: Einholung der 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der 

Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
4  466 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer Straße / 

Erweiterung Gewerbegebiet“  
  
 hier:  
 
 - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier: öffentliche 

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 - Freigabe zur Beteiligung der Behörden; hier: Einholung der 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 5 462 Sälzer-Sekundarschule 
   Änderung des Pädagogischen Konzepts von teilintegriertem zu  
   integriertem Unterricht 
 
 6 481 Gründung der 

1. Tarifgemeinschaft Münsterland - Ruhr-Lippe-GmbH und 

2. WestfalenTarif GmbH 
 



  

 7 485 Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum 

Breitbandausbau im Kreis Soest 
  
 8 483 Antrag der WP!-Fraktion 
   Grundsatzbeschluss zur Umbenennung/Umwidmung  
   des Kleinsorgenringes 
 
 
 

 9 484 Antrag der WP!-Fraktion 
Beschluss einer offiziellen Ratsresolution bzw. Protestnote 
bezüglich der aktuellen Situation bei den Gehalts- und 
Pensionszahlungen für NRW-Sparkassenvorstände an die 
amtierende NRW-Ministerpräsidentin, Frau Hannelore Kraft 

 
10  Mitteilungen 
 
11  Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  465 
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
23.06.2016 
      
07.07.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 09.06.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 61-Schu      

 

Titel: 88. Änderung des Flächennutzungsplanes (Werkzeugfachmarkt 
          Hammer Straße) 

     hier: - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier: öffentliche Auslegung 
               gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
       - Freigabe zur Beteiligung der Behörden; hier: Einholung der Stellungnah- 

        men der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
        gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 
        BauGB 

       
Sachdarstellung: 
 
In seiner Sitzung am 16.03.2016 beschloss der Rat der Wallfahrtsstadt Werl die 
Einleitung des Verfahrens zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wall-
fahrtsstadt Werl (Werkzeugfachmarkt Hammer Straße) und die Freigabe zur früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der benachbar-
ten Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB (s. Vorlage Nr. 447). Der Entwurf der 88. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet die Umwandlung eines Sonderge-
bietes SO mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelsbetrieb  - Möbel-
markt; max. 6.660 m² Gesamtverkaufsfläche in ein Sonstiges Sondergebiet SO mit 
der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel und sonstiger großflächiger 
Handel – Werkzeugfachmarkt – (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO) max. 4.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche (s. Planentwurf, Anlage 1).  Gleichzeitig mit dem Flächennut-
zungsplanverfahren wurde das Verfahren zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
34 „Hammer Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ eingeleitet. Beide Verfahren  
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werden parallel geführt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 04.04.2016 bis 
zum 03.05.2016 statt; parallel hierzu wurden mit Schreiben vom 04.04.2016 die 
Nachbargemeinden sowie die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange um Stellungnahme zu den Planentwürfen bis zum 06.05.2016 gebe-
ten.  
 
Während des Beteiligungszeitraumes gingen von der Öffentlichkeit keine Stellung-
nahmen ein. Seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der be-
nachbarten Gemeinden wurden keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Zu 
den Aspekten Kampfmittelbeseitigung, Störfallbetrieb in der Nachbarschaft, Bera-
tung im Arbeitskreis Regionales Einzelhandelskonzept östliches Ruhrgebiet und 
angrenzende Bereiche (REHK) und Aktualisierung der Sortimentsliste wurden Hin-
weise gegeben. In der als Anlage 2 beigefügten Tabelle sind die Schreiben der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange versehen mit einer Stellungnahme der 
Verwaltung zu den vorgebrachten Anregungen im Einzelnen aufgeführt.  
 
Außerdem enthält die Anlage 2 das Schreiben eines Bürgers, das bereits zu Beginn 
des Planverfahrens zeitlich vor der Beteiligungsfrist eingereicht wurde. Der Bürger 
befürchtet eine starke Verschärfung des Wettbewerbs und als deren Folge die 
Aufgabe von Geschäften ortsansässiger Mitbewerber. Zur Untermauerung seiner 
Bedenken wird das Gutachten „Werl als Standort für Bau- und Gartenfachmärkte – 
Gutachten zu den Auswirkungen eines Ansiedlungsvorhabens – Dr. Lademann & 
Partner, Hamburg, April 2015, überreicht. Ohne die Richtigkeit des Gutachtens 
bestätigen zu wollen, sei folgender Aspekt aufgegriffen. Der Gutachter beschreibt 
eine Verschärfung des Wettbewerbs durch das Ansiedlungsvorhaben, stellt jedoch 
ebenso fest, dass städtebaulich/raumordnerisch relevante bzw. bauplanungsrechtli-
che Folgewirkungen nicht entstehen, da die prognostizierten Auswirkungen rein 
wettbewerblicher Art sind. Wie bereits in der Vorlage Nr. 371 a dargelegt, ist es 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung, regulierend in den Wettbewerb einzugreifen. 
Gegenüber Wettbewerbsinteressen verhält das Bauplanungsrecht sich neutral.  Die 
Sortimentsliste wurde zwischenzeitlich unter Aufgabe der Kleinteiligkeit mit der 
Zusammenlegung von Wirtschaftszweigen überarbeitet (siehe Abbildung 1 in der 
Begründung). Die angepassten Verkaufsflächengrößen und Sortimentsaufteilungen 
ändern nichts an der bauleitplanerischen Beurteilung. Der in diesem Zusammen-
hang gestellte Antrag der SPD-Fraktion zur Erstellung eines Verträglichkeitsgutach-
tens wurde vom Rat der Wallfahrtsstadt Werl am 28.04.2016 abgelehnt.     
 
Verschiedene vorgebrachte Anregungen führten zur Fortschreibung der Begründung 
zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes, die als Anlage 3 beigefügt ist. Auch 
der Planentwurf wurde fortgeführt. 
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der benachbarten Ge-
meinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  und die öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Parallel hierzu wird das Verfahren zur 9. 
Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer Straße / Erweiterung Gewerbe-
gebiet“ geführt. 
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Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen 
 

a) die zustimmende Kenntnisnahme der Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt 
Werl zu den im Verfahren vorgebrachten Anregungen gem. §§ 2 Abs. 2, 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zum Entwurf der  9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer 
Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“, 
 

b) die Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 
2 Abs. 2 BauGB und   
 

c) die Freigabe zur öffentlichen Auslegung des  Planentwurfs zur 88. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 
 

 
Anlagen: 

1 Planentwurf 
2 Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt Werl zu den im Verfahren vorge-

brachten Anregungen 
3     Entwurf der Begründung 
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Übersichtsplan M. 1:15.000

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan   M. 1: 5000 88. Änderung des Flächennutzungsplanes   M. 1: 5000

Abgrenzung

Wallfahrtsstadt Werl

88. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Angefertigt im Mai 2016 - FB III Abt.61 - Schu/Ha

ÄNDERUNGSBESCHLUSS

Die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zurzeit geltenden Fassung vom 
Rat der Wallfahrtsstadt Werl am 16.03.2016 beschlossen worden.

Der Beschluss ist am 24.03.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den 

------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde in 
Form einer öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 04.04.2016 bis zum 
03.05.2016 durchgeführt.

Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind 
am 24.03.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den

-------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 04.04.2016  
zugesandt. Darin wurde um Stellungnahme zum Vorentwurf, zu beabsichtigten 
oder bereits eingeleiteten Planungen oder sonstigen Maßnahmen soweit 
sie für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Änderungs-
bereich bedeutsam sein können sowie zum Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltprüfung bis zum 06.05.206 gebeten.

Werl, den

---------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden, Nachbargemeinden
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB i.V. mit 
§ 2 (2) 2 BauGB aufgrund des Beschlusses des Rates der Wallfahrtsstadt
Werl vom         mit Schreiben vom           zugesandt. Sie wurden um 
Abgabe einer Stellungnahme bis zum             gebeten.

Werl, den

------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)

Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen haben aufgrund des Beschlusses des 
Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom           in der Zeit vom          bis 
einschließlich öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am        
 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den 

-------------------------------
Bürgermeister

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am           über sämtliche im 
Verfahren eingegangenen Stellungnahmen beschlossen, diese Flächennutzungs-
planänderung festgestellt und die Begründung beschlossen.

Werl, den 

------------------------------
Bürgermeister

GENEHMIGUNG

Diese Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 (1) BauGB
von der Bezirksregierung Arnsberg, AZ:       
am                     genehmigt worden.

Arnsberg, den

-----------------------------------------
Bezirksregierung Arnsberg
I. A.

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN

Die Genehmigung dieser Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem.
§ 6 (5) BauGB am                  öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der
Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender
Erklärung kann während der Dienststunden im Rathaus von jedermann
eingesehen werden.

Werl, den

------------------------------
Bürgermeister

Die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde aufgestellt von der
Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Stadt Werl.

Werl, den 

------------------------------
i.A.

HINWEISE:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder
naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit,
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und / oder dem
Westfälischen Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750), Fax: 02761-2466) unverzüglich
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in
unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NW),
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu
bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate
in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

Legende

natürliches Überschwemmungsgebiet

Abgrenzung des Änderungsbereiches

gesetzliches Überschwemmungsgebiet

Sondergebiete
zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelsbetrieb
- Möbelmarkt; max. 6660 qm Gesamtverkaufsfläche-

Legende
Abgrenzung des Änderungsbereiches

natürliches Überschwemmungsgebiet

gesetzliches Überschwemmungsgebiet

sonstiges Sondergebiet SO 
mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel und sonstiger großflächiger Handel – 
Werkzeugfachmarkt – (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO) max. 4.700 m² Verkaufsfläche -



88. Änderung des Flächennutzungsplanes – 9. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 34 „Hammer Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ 
Stellungnahmen zu den  Anregungen außerhalb der Beteiligungen gem. § 3 (1) BauGB 

 

Anregung außerhalb der Beteiligungsfristen gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Bürger A, Schreiben vom 30.04.2015 
 
An die  
Ratsmitglieder der Stadt Werl  
Mitglieder Planungsausschuss der Stadt Werl  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Februar 2015 berichtete der Werler Anzeiger über die geplante Neuansiedlung 
eines ca. 2000 qm Stabilo Werkzeugfachmarktes in der ehemaligen Miko/Roller Im-
mobilie an der Hammer Straße in Werl.  
 
Bekanntermaßen und auch den Bebauungsplänen der Stadt Werl zu entnehmen, 
liegt die entsprechende Immobilie in einem SO-Gebiet mit dem Schwerpunkt Möbe-
leinzelhandel. 
 
Dieser Bebauungsplan soll, meines Wissens nach, in der nächsten Sitzung des Pla-
nungsausschusses, Anfang Juni 2015, zugunsten einer Fläche für Bau- und Heim-
werker Bedarf umgewandelt werden.  
 
Als unmittelbarer Nachbar und Betreiber eines Baustoffhandels sowie Vermieter 
einer ebenfalls als Bau- und Heimwerker Markt (Hagebaumarkt) betriebenen Immo-
bilie, (ebenfalls als SO Gebiet im Bebauungsplan ausgewiesen) melde ich hiermit 
größte Bedenken zu diesem Vorhaben an.  
 
Um das Umfeld und die Rahmenbedingungen für solch eine Firmenansiedlung zu 
durchleuchten, habe ich mir erlaubt, ein Gutachten zu den Auswirkungen des An-
siedlungsvorhabens in Auftrag zu geben.  
 
Das Büro Dr. Lademann und Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und Kommu-
nalberatung aus Hamburg, hat Anfang April 2015 die Örtlichkeiten und vorhandenen 
Betriebe in Augenschein genommen und eine gutachterliche Stellungnahme ausge-
arbeitet. Dieses Gutachten erhalten Sie in der Anlage zur Durchsicht und zur Bildung 
einer eigenen Meinung zu der geplanten Neuansiedlung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gutachten zu den Auswirkungen eines Ansiedlungsvorha-
bens (Bau- und Gartenfachmarkt), Dr. Lademann und Partner, 
Hamburg, April 2015, stellt für den Bau- und Heimwerkerbedarf 
eine hohe Verkaufsflächendichte und somit eine intensive Wett-
bewerbssituation im Raum fest. Eine Schließung ansonsten  
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Anregung außerhalb der Beteiligungsfristen gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Meiner Meinung nach und durch das Gutachten vom Büro Dr. Lademann + Partner 
belegt, wird die Wettbewerbssituation durch eine weitere Neuansiedlung im Segment 
Bau- und Heimwerker Bedarf für die seit Jahrzehnten tätigen Betriebe wie Hellweg 
Baumarkt, Raiffeisen Markt, Hagebaumarkt, Dröge & Leifert, Werler Industriebedarf, 
Hennecke Baustoffzentrum, Schmidt + Tönnies, Klemke, Borggreve etc. dermaßen 
schwierig, dass es kurzfristig zu Schließungen alteingesessener Betriebe kommen 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
marktfähiger Betriebe kann nach Einschätzung des Gutachters 
unter Berücksichtigung der intensiven Wettbewerbssituation an-
gesichts eines prognostizierten Umsatzrückgangs von mehr als 
10 % nicht ausgeschlossen werden. Im Übrigen stellt der Gutach-
ter fest, dass städtebaulich/raumordnerisch relevante bzw. bau-
planungsrechtliche Folgewirkungen mit der Ansiedlung nicht ver-
bunden sind.  
 
Es ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, steuernd in den 
Wettbewerb einzugreifen. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
bereits 1997 (BVerwG, Beschluss vom 26.02.1997 – 4 NB 5.97 – 
NVwZ 1997, 683 = DVBl 1967, 663 = BauR 1997, 435) festge-
stellt: 
  

„Der einzelne Gewerbetreibende hat weder einen 
Anspruch darauf, dass eine vorhandene Wettbe-
werbssituation nicht verschlechtert wird, noch ist sein 
dahingehendes Interesse schutzwürdig, weil er mit 
neuer Konkurrenz ständig rechnen muss. Wie aus § 
1 Abs. 3 BauGB zu ersehen ist, darf sich die Ge-
meinde des Mittels der Bauleitplanung nur bedienen, 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Hierzu gehört nicht die Wah-
rung von Wettbewerbsinteressen. Denn gegenüber 
solchen Interessen verhält sich das Bauplanungs-
recht neutral (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Be-
schluss vom 18.03.1994 – 4 NB 24.93 – Buchholz 
310, § 47 VwGO Nr. 88). Wie sich aus dem Be-
schluss vom 16.01.1999 – BVerwG, 4 NB 1.90 
(a.a.O.) ergibt, ist das Interesse eines Gewerbetrei-
benden, vor Konkurrenz bewahrt zu bleiben, grund-
sätzlich auch dann nicht schutzwürdig, wenn der Be-
bauungsplan die Grundlage für die Ansiedlung eines 
Konkurrenten im Einzugsbereich der eigenen wirt-
schaftlichen Betätigung, ggf. sogar in der unmittelba-
ren Nachbarschaft, bildet.“ 



88. Änderung des Flächennutzungsplanes – 9. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 34 „Hammer Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ 
Stellungnahmen zu den  Anregungen außerhalb der Beteiligungen gem. § 3 (1) BauGB 

Anregung außerhalb der Beteiligungsfristen gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Diese Grundsätze entsprechen ganz herrschender Meinung. Die 
Entscheidung wird von sämtlichen Oberverwaltungsgerichten und 
dem Bundesverwaltungsgericht immer wieder zitiert, so z. B. 
Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 17.12.2009 – 4 C 1.08; 
Urteil vom 03.04.2008 – 4 CN 4.07; VGH Hessen, Urteil vom 
13.02.2014 – 3 C 833/13.N; Beschluss des OVG NRW vom 
09.03.2007 – 10 B 2675/06; Niedersächsisches OVG, Urteil vom 
31.05.2007 – 1 KN 265/05; VGH Bayern, Beschluss vom 
14.10.2015 – 15 ZB 14.1037; OVG Bremen, Urteil vom 
31.10.2007 – 1 D 147/07; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
17.02.2014, 5 S 3254/11 und OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
22.10.2009 – 1 KN 15/08 = NordÖR 2010, 111). In der letztge-
nannten Entscheidung wird ausgeführt: 
  

„Die Zulassung einer Einzelhandelsnutzung auf dem 
Grundstück der Beigeladenen kann keine Rechtsver-
letzung zu Lasten der Antragsteller begründen. Das 
Bau-Nachbarrecht ist wettbewerbsneutral und vermit-
telt weder im Hinblick auf den Markt für Gewerbeim-
mobilien noch denjenigen für (auf Lebensmittel) Ein-
zelhandelsbetriebe einen Konkurrenzschutz, der zu 
einem Abwehrrecht des Nachbarn führt (vgl. Bun-
desverwaltungsgericht, Beschluss vom 26.02.1997 – 
4 NB 5.97, BRS 59 Nr. 50; VGH Mannheim, Be-
schluss vom 15.08.1989, 8 S 1863/89, NVwZ 1990, 
575). Gegen die Entstehung von Konkurrenz von 
Seiten der Beigeladenen ist die Antragstellerin 
(Nachbar) rechtlich nicht geschützt.“  

 
Das Gutachten stellt auch den Verstoß der geplanten Ansiedlung 
gegen das Ziel 1 des Landesentwicklungsplanes, Sondergebiete 
für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO (großflächiger 
Einzelhandel) nur im regionalplanerisch ausgewiesenen Allge-
meinen Siedlungsbereich (ASB) festzusetzen. Das Plangebiet 
befindet sich jedoch in einem im Regionalpan Arnsberg darge-
stellten Bereich für Gewerbe und Industrie (GIB).  
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Anregung außerhalb der Beteiligungsfristen gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben dem Verlust von Arbeitsplätzen wird es dann auch zu Ausfällen im Bereich 
der Gewerbesteuer kommen, da die Fa. Stabilo GmbH Ihren Firmensitz sicher nicht 
nach Werl verlegen wird.  
 
Ich bitte Sie daher sich mit der Entscheidung zur Umwandlung des SO-Gebietes, 
welche im Übrigen gegen den Regionalplan des Landes verstößt (siehe Seite 23 + 
25 Gutachten),umfassend zu beschäftigen und eine, für alle Beteiligten, insbesonde-
re der betroffenen Werler Handelsbetriebe, richtige und wegweisende Lösung zu 
suchen.  
 
 

 
Allerdings ist bereits heute im Plangebiet großflächiger Einzel-
handel zulässig; mit der beabsichtigten Planänderung ist eine 
Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche verbunden, so dass der 
grundsätzlichen landesplanerischen Zielsetzung, dem Schutz der 
zentralen Versorgungsbereichen bzw. Innenstädte, durch die Ver-
kaufsflächenreduzierung Rechnung getragen wird.   
Diese Tatsache wird auch seitens der Bezirksregierung Arnsberg 
positiv festgestellt, die mit Schreiben vom 07.10.2015 die Einhal-
tung der Ziele der  Raumordnung bestätigt (s.u.). 
 
Ein Verlust von Arbeitsplätzen kann auf verschiedenen Ursachen 
beruhen. Jedenfalls werden mit der Wiederbelebung der leerste-
henden Immobilie Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg, zuständig für die Aufstellung es 
Regionalplanes Arnsberg, stellt keinen Verstoß gegen den Regio-
nalplan, sondern vielmehr die Einhaltung der Ziele der Raumord-
nung fest (s.u., Schreiben vom 07.10.2015.) 
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Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 (1) Landesplanungsgesetz (LPlG) 
NRW 

 
Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 32, Schreiben vom 07.10.2015 
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Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 (1) Landesplanungsgesetz (LPlG) 
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eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
keine 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Kreisstadt Unna, Schreiben vom 05.04.2016 
Zu den o.g. Planverfahren werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
 

 
 
Kenntnisnahme 

 
PLEdoc GmbH – Leitungsauskunft, Schreiben vom 06.04.2016 
 

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
Der betroffene Bereich ist korrekt dargestellt. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Thyssengas GmbH, Schreiben vom 11.04.2016 
 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Wallfahrtsstadt Werl, Abt. Sicherheit und Ordnung, Schreiben vom 07.04.2016 
 

 

 

 
 
 
Die Information wird in die Begründungen sowie als 
Hinweis in den Bebauungsplan  aufgenommen.  
Da es sich um die planungsrechtliche Vorbereitung 
einer Nutzungsänderung im Bestand handelt, ist ein 
Eingriff in den Boden durch Bautätigkeit derzeit nicht 
zu erwarten.  
 
 
 
Die Empfehlung wird in die Begründungen  und als 
Hinweis in den Bebauungsplan  aufgenommen. 

 
Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 51, höhere Landschaftsbehörde, Schreiben vom 
15.04.2016 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
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Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

 
GASCADE Gastransport GmbH, Schreiben vom 13.04.2016 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
Gelsenwasser AG, Schreiben vom 13.04.2016 
Für die Benachrichtigung über o.g. Planungen danken wir. Anregungen dazu haben wir nicht. 

 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Unitymedia GmbH, Schreiben vom 14.04.2016 
 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
Gemeinde Wickede (Ruhr), Schreiben vom 19.04.2016 
 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
Baureferat der evangelischen Kirche von Westfalen, Schreiben vom 22.04.2016 
 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 35 Städtebau, Schreiben vom 22.04.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung zur FNP-Änderung wird entsprechend 
ergänzt. 

 
Kreis Soest, Koordinierungsstelle Regionalentwicklung, Schreiben vom 27.04.2016 
 
die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der Verwal-
tung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o.g. Planung folgende Hinweise: 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

Schutzgebiete 
 

 Schutzgebiete sind durch die Planung nicht direkt betroffen.  
Landschaftsplan 
 

 Der Landschaftsplan sieht Siedlungsraum vor und steht nicht entgegen. 
 
Eingriffsregelung 
 

 Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, weil bereits eine gewerbliche Nutzung 
gegeben ist .  

 
 Erhaltenswerter Gehölzbestand ist zu sichern und zu schützen.  

 
Artenschutz 
 

 Die Vorschriften des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit durch den Be-
bauungsplan Beeinträchtigungen besonders bzw. streng geschützter Tier- und Pflan-
zenarten vorbereitet werden. Bezogen auf den Regelungsumfang des Bebauungs-
plans ist nicht damit zu rechnen, dass durch die ermöglichte Nutzung  Lebensstätten 
(Standorte, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten) besonders bzw. streng ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten beschädigt oder zerstört werden können. Bei den 
streng geschützten Arten und den europäischen Vogelarten ist zu prüfen, inwieweit die 
Festsetzungen des Bebauungsplans Störungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtsstätten verursachen können. 

 
 Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschätzung entbindet  

jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung und der Wiederaufnahme 
einer Nutzung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzen-
arten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde 
des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 

 
Weitere Hinweise aus anderen Abteilungen wurden nicht gegeben. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche Verwal-
tungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Stadt Hamm, Schreiben vom 27.04.2016 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Der Empfehlung wird gefolgt. Eine Erörterung des 
Themas im Arbeitskreis des REHK wurde bereits vor-
bereitet und  ein Antrag auf regionalen Konsens ge-
stellt.   

 
Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 25, Verkehr, Schreiben vom 27.04.2016 
 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Zufahrt an der „Hammer Straße“ soll nicht von Lkw 
genutzt werden. Der Zulieferverkehr ist wie bisher über 
die Straße „Am Maifeld“ geplant. Dieser Aspekt wird im 
Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
 

 
Westnetz GmbH, Schreiben vom 29.04.2016 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde beteiligt (siehe oben). 
 
 
 
 
Ein externer Kompensationsbedarf ist nicht gegeben. 

 
Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 53, Immissionsschutz/Störfall, Schreiben vom 
02.05.2016 
 
die Nutzung des ehemaligen Roller-Gebäudes soll geändert werden. Der dort  geplan-
te Baumarkt liegt direkt neben der Firma Montanhydraulik, Am Maifeld 6, die an dem 
Standort eine Anlage zur Hartverchromung von Metallen betreibt. Diese Anlage unter-
liegt den Erweiterten Anforderungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV).  

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

 
Da es sich bei der Hartverchromungsanlage um eine Galvanik handelt wird aus der 
Erfahrung heraus ein Vollbrand der Anlage als möglich ansehen. In den Änderungen 
zum FNP bzw. B.-Plan sollte daher dieses ebenfalls betrachtet und evt. geeignete 
Maßnahmen dargelegt werden. Ansprechpartner bei der Bezirksregierung Arnsberg 
bezüglich Störfallrecht ist in diesem Fall Frau I. Meier (Tel. 02931/82-5498). 
 
Ich bitte die Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 53 Immissionsschutz/Störfallrecht auch 
im weiteren FNP-/ bzw. B.-Plan-Verfahren sowie im späteren Baugenehmigungsver-
fahren zu beteiligen. 
 

Am 19.05.2016 wurde mit der Ansprechpartnerin bei 
der Bezirksregierung Arnsberg bezüglich Störfallrecht 
die Behandlung des Themas erörtert. In die Begrün-
dungen wurde jeweils zum Aspekt Störfallrecht folgen-
des aufgenommen: 
An das Plangebiet grenzt nordöstlich ein Galvanikbe-
trieb (Am Maifeld 6), der den erweiterten Anforderun-
gen der Störfall-Verordnung (12. Bundesimmissions-
schutzverordnung BImSchV) unterliegt. Es ist aus Er-
fahrungen als möglich anzusehen, dass ein Vollbrand 
des Galvanikbetriebes entstehen kann, der Brandwär-
meeinwirkungen oder gar eine Brandgefahr für die 
Handelsimmobilie zur Folge haben kann.  
Die Immobilie des geplanten Werkzeugmarktes als 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit entsprechen-
dem Kundenverkehr stellt insoweit ein schutzwürdiges 
Objekt dar. Allerdings wird dieser Schutzstatus nicht 
erst durch die Planung ausgelöst, sondern bestand 
bereits während der Nutzung der Immobilie als Mö-
belmarkt. Auch werden an dem Grundriss des Gebäu-
des und der Erschließung des Geländes keine Ände-
rungen vorgenommen – die Kunden erreichen den 
Werkzeugmarkt von der südwestlich gelegenen Ham-
mer Straße an der dem Galvanikbetrieb abgewandten 
Grundstücksseite. Der Gebäudeeingang ist ebenfalls 
in diese Richtung ausgerichtet. Die Anordnung der 
Stellplätze bzw. die vorhandene Grünfläche entlang 
der südöstlichen Gebäudeseite stellen sicher, dass 
Kunden das Gebäude nicht mit dem PKW umfahren 
können. An dieser Gebäudeseite hält der nahest gele-
gene PKW-Stellplatz einen Abstand von ca. 33 m zur 
Grundstücksgrenze des Galvanikbetriebes.   
Die nordwestlich des Gebäudes befindliche Freifläche 
dient als Ausfahrt des Geländes über die Wendeanla-
ge „Am Maifeld“ in direkter Nachbarschaft zum Galva-
nikbetrieb. Auch an dieser Situation ändert sich nichts 
zum Bestand. Der dem Galvanikbetrieb zugewandte 
Gebäudeteil, der einen Abstand von ca.  13 m bzw. 25 
m/ 32 m zur Grundstücksgrenze einhält, wird ebenfalls 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

unverändert als Lager bzw. Verwaltungsbereich ge-
nutzt.  
Bezüglich der Brennbarkeit des geplanten Lagergutes 
bei Umsetzung der Planung tritt keine Verschlechte-
rung zum derzeitigen Zustand ein.  
Zum Treffen von Schutzvorkehrungen bietet es sich 
an, im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahrens für den geplanten Werkzeugfach-
markt ein entsprechendes Brandschutzkonzept mit 
Notfallplänen mit dem benachbarten Galvanikbetrieb 
abzustimmen. 
 

 
Lippeverband, Schreiben vom 02.05.2016 
 

 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
IHK Arnsberg, Schreiben vom 03.05.2016 
 
die Stadt Werl will durch Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. des entspre-
chenden Bebauungsplanes (Nr. 34) die Voraussetzungen für die Umnutzung der 
ehemaligen Roller-Immobilie zu einem STABILO-Werkzeugfachmarkt schaffen. Im 
derzeit gültigen Flächen-nutzungsplan ist für das Gebiet ein „Sondergebiet Zweckbe-
stimmung großflächiger Einzelhandelsbetrieb – Möbelmarkt; maximale Verkaufsfläche 
6.660 m² Gesamtverkaufsfläche“ dargestellt. Im derzeit gültigen Bebauungsplan ist 
ein Sondergebiet „Möbelmarkt“ mit der entsprechenden Gesamtverkaufsfläche, dem 
Kernsortiment Möbel und einer sowohl flächenmäßigen (insgesamt maximal 900 m²) 
als auch sortimentsbezogenen Begrenzung der Randsortimente festgesetzt.  
 
Sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan sollen jetzt dergestalt 
ge-ändert werden, dass ein „Sondergebiet Zweckbestimmung großflächiger Einzel-
handel und sonstiger großflächiger Handel - Werkzeugmarkt-Fachmarkt, maximale 
Verkaufsfläche 4.700 m²“ festgesetzt wird. Nach der vorgelegten Sortimentsliste sind 
als „Verkaufsfläche Einzelhandel“ 3.100 m² vorgesehen, als „Ausstellungsfläche 
Großhandel/Internetversand“ 1.600 m². Die zulässigen Randsortimente sollen auf 
maximal 570 m² begrenzt werden, wobei eine differenzierte Sortimentsliste nur für 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

den Bereich „Verkaufsfläche Einzelhandel“ vorliegt.  
 
Zu der Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Nach dem „Sachlichen Teilplan großflächiger Einzelhandel NRW“ (Ziel 2) ist die Aus-
weisung eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Ab-
satz 3 Baunutzungsverordnung, wie es für die hier in Rede stehende Planung not-
wendig ist, nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) zulässig. Das Plangebiet 
befindet sich laut aktuellem Regionalplan in einem GIB-Bereich und nicht in einem 
ASB-Bereich. Allerdings ist für das Plangebiet auch bereits jetzt ein Sondergebiet für 
großflächigen Einzelhandel aus-gewiesen. Zudem ist der Standort im kommunalen 
Einzelhandelskonzept der Stadt Werl als Ergänzungsstandort für nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandel definiert. Insofern ist aus unserer Sicht zu prüfen, ob 
die aktuelle Planung unter dem Aspekt eines „erweiterten Bestandsschutzes“ gleich-
wohl vereinbar mit dem genannten Ziel der Raumordnung ist.  
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass nach Ziel 5 des „Sachlichen Teilplans 
großflächiger Einzelhandel“ Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten nur dann auch 
außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden 
dürfen, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der Ver-
kaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt. 
Laut Erläuterung zu dem ent-sprechenden Ziel haben Randsortimente lediglich er-
gänzenden Charakter und stehen in Beziehung zum Kernsortiment. Das Randsorti-
ment umfasst laut der vorgelegten Sortimentsliste deutlich unter 10 % der Gesamt-
verkaufsfläche.  
 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nach den vorliegenden Unterlagen auch die 
Fläche „Ausstellungsfläche Großhandel/Internetversand“ für den Endkunden zugäng-
lich sein wird und zur Bewertung für diesen Bereich ebenfalls eine konkrete Sorti-

 
 
 
 
Die Feststellung ist korrekt. Aufgrund des bereits vor-
handenen rechtskräftigen Sondergebietes mit der 
Zweckbindung großflächiger Einzelhandel, Kernsorti-
ment Möbel, und der Tatsache, dass lediglich unter 
Beibehaltung der Festsetzung des Sondergebietes das 
nicht zentrenrelevante Kernsortiment Möbel in das 
nicht zentrenrelevante Kernsortiment Maschinen, Ge-
räte, Werkzeuge verändert wird, ist die Planung im 
Sinne eines „erweiterten Bestandsschutzes“ als mit 
den Zielen der Raumordnung vereinbar zu betrachten. 
Dies umso mehr, als dass die Gesamtverkaufsfläche 
bei Umsetzung der Planung um 1.960 m² und das 
Randsortiment dabei um 330 m² reduziert wird. Dies 
kommt den grundsätzlichen Bestrebungen der Lan-
desplanung zum Schutz der zentralen Versorgungsbe-
reichen entgegen. 
 
 
 
 
 
Die Feststellung ist korrekt. Das zentrenrelevante 
Randsortiment von geplant 170 m² beträgt knapp 4 % 
der Gesamtverkaufsfläche. Die landesplanerische 
Vorgabe ist somit mehr als erfüllt.  
  
 
 
Der Hinweis ist richtig. Die Sortimentsliste wird ent-
sprechend aktualisiert. 
 
 
 
Kenntnisnahme  
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 

mentsliste mit Aussagen zu zentrenrelevanten Sortimenten notwendig ist.  
 
Zumindest die im Rahmen der landesplanerischen Anpassung erfolgte Reduzierung 
der Verkaufsfläche für das Randsortiment Spielwaren von 100 m² auf 30 m² ist zu 
begrüßen. 
 
 
Stadtwerke Werl, Schreiben vom 03.05.2016 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Teil I 
 

1. Lage des Plangebietes  
 
Das Plangebiet liegt im Nordwesten Werls an der Hammer Straße in verkehrs-
günstiger Lage zu den Autobahnen A 2, A 44 und A 445. Der Änderungsbereich 
wird von vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten, die durch rechtskräftige 
Bebauungspläne abgesichert sind, umgeben. Der Geltungsbereich der 88. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nordöstlich der Hammer Straße und nordwest-
lich des Sönnerbachs erfasst die Parzelle 173, Flur 4, Gemarkung Budberg; er 
besitzt eine Flächengröße von ca. 2 ha.  
 
 

2. Rechtswirksamer Flächennutzungsplan; Planungsziel / Planungs-
inhalt 

 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als „Son-
dergebiet, Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelbetrieb  - Möbelmarkt; 
max. 6.660 m² Gesamtverkaufsfläche“ dar. Diese Darstellung wurde mit der 29. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Jahr 1993 erzielt (Umwandlung gewerb-
licher Baufläche in ein Sondergebiet), nachdem die Vereinbarkeit der damals ge-
planten Erweiterung eines Möbelmarktes mit den Primärzielen der Stadt Werl und 
der benachbarten Gemeinden festgestellt wurde und eine Zentrenschwächung 
aufgrund von Kaufkraftabflüssen als städtebauliche Negativfolge ausgeschlossen 
werden konnte.  
 
Des Weiteren stellt der rechtswirksame Flächennutzungsplan in der östlichen 
Hälfte des Änderungsbereiches ein „gesetzliches Überschwemmungsgebiet“ sowie 
im nahezu gesamten Planbereich ein „natürliches Überschwemmungsgebiet“ dar 
(s.u., 4.2.1). 
 
Ziel der Planänderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung der Revitalisierung 
der leerstehenden, ehemals von der Firma Roller Möbel genutzten Immobilie an 
der Hammer. Die Firma Stabilo beabsichtigt hier, neben einem Großhandel die 
Eröffnung eines neuen großflächigen Fachmarktes hauptsächlich im Bereich von 
Baumarktsortimenten mit dem Schwerpunkt Maschinen, Geräte, Werkzeuge. Au-
ßerdem ist beabsichtigt,  den Internetvertrieb zu erweitern. Zur Umsetzung des 
Vorhabens ist die Änderung des Flächennutzungsplanes in Form der Anpassung 
der Zweckbestimmung von 
  

„Sondergebiet, Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelbetrieb  - Mö-
belmarkt; max. 6.660 m² Gesamtverkaufsfläche“ in  

 
„Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
und sonstiger großflächiger Handel – Werkzeugfachmarkt (gem. § 11 Abs. 3 Nr. 
2 und 3 BauNVO) maximale Verkaufsfläche  4.700 m²“.  
 
Dabei ist die in Abb. 1 (s.u.) aufgeführte Sortimentsaufteilung zugrunde zu le-
gen. Die zulässigen maximalen Gesamtverkaufsflächen in den einzelnen Sorti-
mentsgruppen (Kernsortiment, Randsortiment, nicht zentrenrelevant und Rand-
sortiment, zentrenrelevant) sind zwingend einzuhalten. Das bedeutet, dass nicht 
alle Einzelsortimente innerhalb einer Gruppe gleichzeitig ihre maximal zulässige 
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Verkaufsflächengröße erreichen können, da diese in der Summe die maximal zu-
lässige Gesamtverkaufsfläche der Sortimentsgruppe überschreiten.  
 

Klassifikation der Wirt-
schaftszweige 2008  
Statistisches Bundesamt 

Kernsortiment 
max. Gesamt-

verkaufsfläche [m²] 
4.100 

aus 47.52; aus 46.14.6, 
46.61.0, 46.62.0 u. 46.69 

Landmaschinen, sonstige Maschinen und Zube-
hör, Transportgeräte 

max. 2.000 

aus 47.52.1, 47.52.3 
Werkzeuge, Werkstattbedarf , Eisenwaren, Be-
schläge, Gartengeräte, Bauelemente, Baustoffe 
(inkl. Kamine) 

max. 2.000 

aus 47.59.1, 47.59.9 Büromöbel, Gartenmöbel max. 500 

 
Randsortiment, nicht zentrenrelevant1: 

max. Gesamt-
verkaufsfläche [m²] 

400 

47.52.3 
Bauchemie, Farben, Lacke, Pinsel, Kleber, Ta-
peten, Holz/Regale/Leisten/Profilholz/Paneele   

max. 150 

aus 45.32; aus 45.40 Autozubehör/Anhänger  max. 100 

47.64.1; 47.64.2 Fahrräder und Zubehör, Camping und Zubehör,  max. 100 

47.76.1; 47.76.2 
Dünger, Pflanzen, Samen, Tierbedarf, Futtermit-
tel 

max. 100 

aus 47.59; 47.59.2; 47.59.9 
Küchenmöbel, Sanitärinstallation, Wan-
nen/Porzellan, Leuchten 

max. 100 

 
Randsortiment, zentrenrelevant: 

max. Gesamtver-
kaufsfläche [m²] 

170 

47.65.0 
Spielwaren (inkl. Kinderfahrzeuge wie Trettrak-
tor, Gocart, etc.) 

max. 30 

aus 47.71 Arbeitskleidung max. 30 

47.59.2; aus 47.59.9 Haushaltswaren, Porzellan, Keramik max. 30 

aus 47.59.9 u. 47.78.3 Bilder(-rahmen) max. 10 

 Aktionsware  max. 100 

 
Eingangs- und Kassenzone           Fläche [m²] 30 

 maximale Gesamtverkaufsfläche                 4.700 m² 

 
Abb. 1: Sortimentsliste Stabilo Werkzeugfachmarkt Werl 
 

                                                   
1 s. Auflistung in der BBE- Strukturuntersuchung zum Einzelhandel Werl, 2005, S . 62 
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Die beabsichtigte Planänderung, der Wechsel des nicht zentrenrelevanten Kern-
sortiments Möbel in das nicht zentrenrelavante Kernsortiment Maschinen, Werk-
zeuge, Heimwerkerbedarf unter Beibehaltung eines Sondergebietes gem. § 11 
Abs. 3 BauNVO   ist mit einer Reduzierung der derzeit maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche um 1.960 m² verbunden.  
 
Die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan getroffene Darstellung der Über-
schwemmungsgebiete hat weiterhin Bestand.  
 
 
 

3. Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 

3.1 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW), hier auch: 
Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 

 
Im LEP NRW ist die Stadt Werl als Mittelzentrum festgelegt. Der von der Planung 
betroffene Bereich wird als Siedlungsraum dargestellt. Insbesondere maßgeblich 
für das geplante Vorhaben ist das Ziel 1 des  Landesentwicklungsplanes Nord-
rhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. Hier heißt es:  
 
„1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 
Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunut-
zungsverordnung dürfen nur in  regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen 
Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.“ 
 
Der  Planbereich ist im Regionalplan als „Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzung (GIB)“,  nicht als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt – 
somit steht grundsätzlich das Ziel 1 des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-
Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel, einer Bauleitplanung 
im Sinne des Vorhabens entgegen. Der vorliegende Fall ist jedoch derart gestal-
tet, dass bereits heute großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten (hier: Möbel) zulässig ist und mit der geplanten Änderung des Flä-
chennutzungsplanes unter Beibehaltung eines nicht zentrenrelevanten Kernsor-
timents (hier: Maschinen, Werkzeuge und Zubehör) die maximal zulässige Ver-
kaufsfläche reduziert wird. Damit wird mit der Planänderung ein Schritt in Rich-
tung der grundsätzlichen landesplanerischen Zielsetzung bezüglich des Schutzes 
der zentralen Versorgungsbereiche vollzogen.  

 
3.2  Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 

 
Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis, 
stellt den Änderungsbereich als Siedlungsraum, hier: Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB) dar. Zusätzlich erfolgt eine überlagernde Darstel-
lung als Überschwemmungsbereich. 
 
Zum Großflächigen Einzelhandel trifft der Regionalplan insbesondere mit Ziel 12 
eine Textliche Festlegung, die bei kommunaler Bauleitplanung zwingend zu be-
achten ist (Auszug aus dem Regionalplan): 
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„ … 
Ziel 12 
 
(1) Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Entwicklung von Kerngebieten sowie 
Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO 
nur in den zentralen Versorgungsbereichen zulässig. Die Absätze 2 und 3 bleiben 
unberührt. 
(2) Abweichend von der Vorgabe des Abs. 1 können Sondergebiete für den 
großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs.3BauNVOfür Vorhaben mit nicht zen-
trenrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsberei-
che ausgewiesen werden, wenn 
 der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen 
Siedlungsbereiches liegt und 
 der Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente 
nicht mehr als maximal 10%der Verkaufsfläche, jedoch nicht mehr als 2.500 m² 
beträgt. 
(3) Vorhandene Standorte können als Sondergebiet für Vorhaben i. S. von § 
11 Abs. 3 BauNVO auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ausgewie-
sen werden, sofern es sich um eine Festschreibung des Bestandes handelt. Im 
Rahmen dieser Bestandsfestschreibung sind ausnahmsweise noch begrenzte Er-
weiterungen im Bereich der nicht zentrenrelevanten Sortimente zulässig.  
…“ 
 
Der Planbereich befindet sich außerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs der 
Stadt Werl. In seiner zeichnerischen Darstellung weist der Regionalplan das be-
troffene Grundstück als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen  
(GIB)“ aus. Da das geplante Vorhaben mit nicht zentrenrelevantem Kernsorti-
ment konzipiert ist, ist es nicht zwingend in einem Zentralen Versorgungsbereich 
anzusiedeln; allerdings befindet sich das betroffenen Grundstück nicht in einem 
regionalplanerischen „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“, so dass der Regio-
nalplan unter diesem Aspekt der notwendigen Sondergebietsausweisung im Flä-
chennutzungsplan und einem Bebauungsplan entgegensteht.  
 
Auch handelt es sich bei dem Plangebiet zwar um einen vorhandenen Standort 
für Großflächigen Einzelhandel (Vorhaben i.S. von § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO), 
allerdings geht es bei der beabsichtigten Nutzung nicht um eine Bestandsfest-
schreibung im engeren Sinne, da hier keine Möbel, sondern Baumarktsortimente 
verkauft werden sollen. Somit steht auch unter diesem Aspekt die regionalplane-
rische Festlegung momentan einer Bauleitplanung gemäß Vorhaben entgegen. 
 

3.3  Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung 
 
Aufgrund der der Flächennutzungsplanänderung zunächst scheinbar entgegen-
stehenden landesplanerischen Vorgaben wurde bereits vor Einleitung des Ände-
rungsverfahrens mit Schreiben vom 13.08.2015 an die Bezirksregierung Arns-
berg die Planung im Detail vorgetragen und zur Anpassung der Bauleitplanung 
die Ziele der Raumordnung erfragt. Die Bezirksregierung stellt hierzu mit Schrei-
ben vom 07.10.2015 fest, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist. Diese Einschätzung wird insbesondere damit begründet, dass ge-
genüber den bestehenden Baurechten bei der Überplanung des vorhandenen 
Standortes ein Austausch nicht-zentrenrelevanter Sortimente vorgenommen und 
die Verkaufsfläche reduziert wird, hierbei insbesondere die der zentrenrelevanten 
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Sortimente. Hinsichtlich des zentrenrelevanten Randsortimentes „Spielwaren“ 
empfiehlt die Bezirksregierung Arnsberg zur Vermeidung negativer Einflüsse auf 
das Spielwarenangebot in der Werler Innenstadt eine deutliche Reduzierung von 
100 m² auf ca. 30 m². Dieser Empfehlung wird im Rahmen der parallel geführten 
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 gefolgt. 
 
 

4. Erschließung 
 

4.1 Verkehr 
 
Die verkehrliche Erschließung des geplanten Fachmarktes erfolgt wie bisher über 
eine vorhandene Grundstückszufahrt von der Hammer Straße aus. Eine weitere 
Zu- und Abfahrt, diese insbesondere auch für Lieferverkehr, ist über die Straße 
„Am Maifeld“ gegeben. 
 
4.2   Entwässerung 
 
Durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes kommt es zu keiner 
Veränderung des Grades der Bodenversiegelung. Das Plangebiet wird weiterhin 
im Trennsystem mit anschließender Abwasserbehandlung in der Kläranlage Werl 
entwässert. 
 
4.2.1  Überschwemmungsgebiet 
 
Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Bereiche „natürliches Über-
schwemmungsgebiet“ und „gesetzliches Überschwemmungsgebiet“ erfolgte auf 
Grundlage des preussischen Wassergesetzes der Überschwemmungsgebiete. Da-
bei sind zwischenzeitlich erfolgte Kenntnisse eines digitalen Geländemodells und 
Veränderungen im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht berücksich-
tigt. Aussagekräftiger im Hinblick auf den Aspekt Hochwasser und zu beachten 
sind vielmehr die vom Land NRW festgesetzten und im Umweltportal NRW be-
reitgestellten Karten der Überschwemmungsgebiete. Das Plangebiet liegt gemäß 
der Karte der „vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete“ außerhalb des 
Überschwemmungsbereichs (s.u. Abb.1 bzw. www.umweltportal.nrw.de/Wasser). Auch 
liegt das Plangebiet außerhalb eines Bereichs, der bei einem seltenen Hochwas-
serereignis überflutet würde (HQ500, d.h. 500-jährliches Ereignis). Selbst bei 
einem Niederschlagsereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Überflutung 
(HQ10-HQ50, d.h. 10-jährliches bis 50-jährliches Ereignis) befindet sich das 
Plangebiet außerhalb des berechneten überfluteten Bereichs (s.u. Abb. 2). 
Wenngleich eine absolute Hochwasserfreiheit nicht versichert werden kann, ist 
davon auszugehen, dass im Plangebiet keine großen Hochwasser auftreten. 
 
 
 
 
 

http://www.umweltportal.nrw.de/Wasser
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Abb. 1: Auszug aus Karte der vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
und aus der Hochwassergefahrenkarte Nordrhein-Westfalen - hier: niedrige 
Wahrscheinlichkeit einer Überflutung (> HQ500) (www.umweltportal.nrw.de)   
(ohne Maßstab)  
 
      Lage des Plangebietes 
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Abb. 2: Auszug aus Karte der vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete, 
der Überschwemmungsgebiete preußischer Aufnahme und aus der Hochwasser-
gefahrenkarte Nordrhein-Westfalen - hier: hohe Wahrscheinlichkeit einer Überflu-
tung (> HQ10-HQ50) (ohne Maßstab) 
Quelle: (www.umweltportal.nrw.de)    
 
      Lage des Plangebietes 
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5. Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Landschafts-
planes. Der Landschaftsplan VI „Werl“ stellt für den Geltungsbereich eine Sied-
lungsfläche dar, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet. Landschafts-
rechtliche Schutzausweisungen bestehen nicht. 
 

5.1 Artenschutz 
 

Aufgrund europäischer Vorgaben erfolgte durch die Aktualisierung des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) im März 2010 eine Anpassung der nationalen Ge-
setzgebung zum Artenschutz. Im Rahmen einer nunmehr erforderlichen geson-
derten artenschutzrechtlichen Betrachtung ist zu prüfen, ob im Plangebiet beson-
ders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können und ob 
durch die Umsetzung der Planung Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im 
Zusammenhang mit den diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausge-
löst werden.  
 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) (Stufe I) wurde im Rahmen der parallel 
geführten Aufstellung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer 
Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ erstellt. Eine mögliche Auslösung der Ver-
bote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz bei FFH-Anhang IV-Arten oder 
europäischen Vogelarten bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorha-
bens wird im Ergebnis ausgeschlossen.  
 

5.2 Eingriffsregelung 
 

Bei der geplanten 88.Änderung des Flächennutzungsplanes findet die Eingriffsre-
gelung gem. §§ 14 bis 17 BNatSchG keine Anwendung, da es sich um einen be-
reits überplanten Bereich handelt; gleiches gilt bei dem parallel geführten Ver-
fahren zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34.  
 

5.3 Umweltprüfung 
 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB ist eine 
Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden ermittelt und in einem Umweltbericht (Teil 
II) beschrieben und bewertet sowie ggf. Maßnahmen zur Kompensation benannt.  
 
 
 
6 Sonstige Belange 
 

6.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz / Kampfmittel 
 
Im Altlastenkataster des Kreises Soest ist der Planbereich unauffällig. Für einen 
Altlastenverdacht besteht keine Veranlassung. Bezüglich des Bodenschutzes ist 
festzustellen, dass aufgrund der Überplanung eines bereits versiegelten Bereichs 
und dem Ausbleiben weiterer Versiegelungen im Plangebiet keine Beeinträchti-
gung des Bodens stattfindet und insoweit die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 
BauGB erfüllt wird. 
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Nach Luftbildauswertung der Bezirksregierung Arnsberg befindet sich das Plan-
gebiet im Bereich einer Kampfmittelbelastung, in dem eine mittlere Bombardie-
rung erfolgte. Eindeutige Hinweise auf vermutliche Blindgängereinschlagstellen 
lässt die Auswertung nicht erkennen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gibt 
nach fachlicher Beurteilung bei Eingriffen in den Boden bzw. Bebauung folgende  
Empfehlung zur Kampfmittelbeseitigung:  

- Absuchen der zu bebauenden Flächen und Baugruben im Planungsbereich 
- Anwenden der Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die 

Kampfmittelbeseitigung  (TV KpMiBesNRW)-Baugrundeingriffe auf Flächen 
mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr im Bereich der Bombardie-
rung (s. http://www.im.nrw.de/sch/725.html)   

Bei Beobachtung von außergewöhnlichen Verfärbungen oder verdächtigen Ge-
genständen im Erdaushub ist bei Durchführung von Bauvorhaben die Ordnungs-
behörde oder die Polizei zu verständigen. Ein entsprechender Hinweis wird in den 
parallel zu ändernden Bebauungsplan aufgenommen. 
  

6.2 Immissionsschutz 
 
Bezüglich des Immissionsschutzes ergeben durch sich die Planänderung voraus-
sichtlich keine negativen Auswirkungen. Das Plangebiet, umgeben von Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie von einzelnen Wohngebäuden in östlicher Richtung 
wird wie bisher mit großflächigem Einzelhandel genutzt.  
 

6.2.1 Störfallrecht 
 
An das Plangebiet grenzt nordöstlich ein Galvanikbetrieb an, der den erweiterten 
Anforderungen der Störfall-Verordnung (12. Bundesimmissionsschutzverordnung 
BImSchV) unterliegt. Es ist als möglich anzusehen, dass ein Vollbrand des Be-
triebes entstehen kann, der Brandwärmeeinwirkungen oder gar eine Brandgefahr 
für die Handelsimmobilie zur Folge haben kann.  
 
Die Immobilie des geplanten Werkzeugmarktes als großflächiger Einzelhandels-
betrieb mit entsprechendem Kundenverkehr stellt insoweit ein schutzwürdiges 
Objekt dar. Allerdings wird dieser Schutzstatus nicht erst durch die Planung aus-
gelöst, sondern bestand bereits während der Nutzung der Immobilie als Möbel-
markt. Auch werden an dem Grundriss des Gebäudes und der Erschließung des 
Geländes keine Änderungen vorgenommen – die Kunden erreichen den Werk-
zeugmarkt von der südwestlich gelegenen Hammer Straße an der dem Galvanik-
betrieb abgewandten Grundstücksseite. Der Gebäudeeingang ist ebenfalls in die-
se Richtung ausgerichtet. Die Anordnung der Stellplätze bzw. die vorhandene 
Grünfläche entlang der südöstlichen Gebäudeseite stellen sicher, dass Kunden 
das Gebäude nicht mit dem PKW umfahren können. An dieser Gebäudeseite hält 
der nahest gelegene PKW-Stellplatz einen Abstand von ca. 33 m zur Grund-
stücksgrenze des Galvanikbetriebes.   
 
Die nordwestlich des Gebäudes befindliche Freifläche dient als Ausfahrt des Ge-
ländes über die Wendeanlage „Am Maifeld“ in direkter Nachbarschaft zum Galva-
nikbetrieb. Auch an dieser Situation ändert sich nichts zum Bestand. Der dem 
Galvanikbetrieb zugewandte Gebäudeteil, der einen Abstand von ca.  13 m bzw. 
25 m/ 32 m zur Grundstücksgrenze einhält, wird ebenfalls unverändert als Lager 
bzw. Verwaltungsbereich genutzt.  
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Bezüglich der Brennbarkeit des geplanten Lagergutes bei Umsetzung der Planung 
tritt keine Verschlechterung zum derzeitigen Zustand ein.  
 
Zum Treffen von Schutzvorkehrungen bietet es sich an, im Rahmen des nachfol-
genden Baugenehmigungsverfahrens für den geplanten Werkzeugfachmarkt ein 
entsprechendes Brandschutzkonzept mit Notfallplänen mit dem benachbarten 
Galvanikbetrieb abzustimmen.      
 
 

6.3 Klimaschutz 
 
Durch die zum 30.07.2011erfolgte Änderung des Baugesetzbuches wurde der 
Handlungsspielraum der Gemeinden erweitert, bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen den Klimaschutz verstärkt zu berücksichtigen (Klimaschutzklausel in § 1a 
Abs. 5 BauGB). Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB besteht nun die Möglichkeit, die 
Ausstattung des Gemeindegebietes mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
dem Klimawandel entgegenwirkenden Maßnahmen im Flächennutzungsplan dar-
zustellen.  
 
Aufgrund der im Sinne des Klimaschutzes unerheblichen Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird von konkreten Darstellungen zum Klimaschutz abgesehen. 
Mit der Änderung erfolgt lediglich innerhalb der besonderen Art der baulichen 
Nutzung  „Sondergebiet - großflächiger Einzelhandel“ eine Änderung auf der 
Ebene des nicht zentrenrelevanten Kernsortiments. 
 
 

6.4  Denkmalschutz 
 

Denkmalpflegerische Belange werden nach derzeitigem Kenntnisstand durch die 
88. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht berührt.  
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Teil II Umweltbericht 

7 Einleitung 

7.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Ziel der Bauleitplanung ist die planungsrechtliche Vorbereitung der Revitalisie-
rung der leerstehenden, ehemals von der Firma Roller Möbel genutzten Immobi-
lie an der Hammer Straße. Die Firma Stabilo beabsichtigt hier, neben einem 
Großhandel die Eröffnung eines neuen großflächigen Fachmarktes hauptsächlich 
im Bereich von Baumarktsortimenten mit dem Schwerpunkt Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge. Außerdem ist beabsichtigt, den Internetvertrieb zu erweitern. Zur 
Umsetzung des Vorhabens ist die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  
 
Unter Beibehaltung der Darstellung eines Sondergebietes  mit der Zweckbestim-
mung großflächiger Einzelhandelsbetrieb betrifft die beabsichtigte 88. Änderung 
des Flächennutzungsplanes die Darstellung des großflächigen Einzelhandelstyps, 
hier die Umwandlung  von „Möbelmarkt, maximal zulässige Verkaufsfläche 6.660 
m²“  in „Werkzeug-Fachmarkt, maximale zulässige Verkaufsfläche 4.700 m²“ mit 
der entsprechenden Sortimentsaufteilung (s.o. Teil I, Abb. 1). Zusätzlich soll zur 
Berücksichtigung des geplanten Großhandels als Art der Nutzung ein sonstiger 
großflächiger Handelsbetrieb gem. § 11 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO zulässig sein. Die 
geplante Darstellung lautet somit „Sonstiges Sondergebiet – Großflächiger Ein-
zelhandel und sonstiger großflächiger Handel  – Werkzeugfachmarkt, maximal 
zulässige Verkaufsfläche 4.700 m² - gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO“. 
 
Es erfolgt keine zusätzliche Bodenversiegelung; die Immobilie selbst sowie die 
versiegelten Außenflächen bleiben in ihrem Ausmaß unverändert.  
 

7.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen und ihre Berücksichtigung 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen 
Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die re-
levanten Fachgesetze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
Schutz-

gut 

Quelle Zielaussage 

Mensch Baugesetz-
buch 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen, insbesondere 
die Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hin-
sichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luft-
verunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
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Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 
TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in 
der Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz 
notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 
Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche 
Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärm-
minderung bewirkt werden soll. 

Tiere 
und 

Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen von ge-
meinschaftlicher Bedeutung zur Sicherstellung einer 
biologischen Vielfalt und insbesondere die Erhaltung 
wildlebender Vogelarten 

Bundes-
naturschutz-
gesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen 
Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch 
in Verantwortung künftiger Generationen im besie-
delten und in unbesiedelten Bereichen zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich 
wiederherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. 

Baugesetz-
buch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbeson-
dere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege, ins-
besondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Was-
ser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete sowie 
• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 
erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes von seinen in § 1 (6) Nr. 7 a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des 
Bundesnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Boden Bundes-
boden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich sei-
ner Funktion im Naturhaushalt, insbesondere als Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere 
und Pflanzen, 
• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser 
und Nährstoffkreisläufen, 
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• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und 
forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und 
öffentliche Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenver-
änderungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädli-
cher Bodenveränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Boden-
veränderungen und Altlasten. 

 Baugesetz-
buch 

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verrin-
gerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden 
(Bodenschutzklausel); Gewährleistung einer sozial-
gerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allge-
meinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beein-
trächtigung ihrer ökologischen Funktionen 

Landes- 
Wasserge-
setz NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträch-
tigungen und die sparsame Verwendung des Was-
sers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundes-
immissions-
schutzgesetz 
inkl. 
Verordnun-
gen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sach-güter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hin-
sichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luft-
verunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung ei-
nes hohen Schutz-niveaus für die gesamte Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes (und damit auch der klimatischen Ver-
hältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und 
Grundlage für seine Erholung 

Land-
schaft 

Bundesna-
tur-
schutzge-
setz/ Land-
schafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederher-
stellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaf-
ten Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 
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Baugesetz-
buch 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regional-
planes und des Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerland-
kreis stellt für das Plangebiet einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich 
Siedlungsfläche dargestellt. 
 
 
 
8. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
8.1 Schutzgut Mensch 

 
Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Ge-
sundheit bzw. ihr Wohlbefinden zu betrachten. Zur Wahrung dieser Daseins-
grundfunktionen der ortsansässigen Menschen sind insbesondere als Schutzziele 
das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu nennen. Hieraus lässt sich 
eine notwendige Berücksichtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie der 
Erholungsfunktion ableiten.  

 
Bewertung 
 
Da der Planbereich umgeben von gewerblich genutzten Flächen liegt und es sich 
bei der vorliegenden Planung unter Beibehaltung des derzeit festgesetzten Son-
dergebietes für einen großflächigen Handel lediglich um die Änderung des Sorti-
ments handelt, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die nur geringfügig vor-
handene Wohnnutzung in der näheren Umgebung und die Erholungsfunktion 
(Lärm, Luftschadstoffe, Staub, Gerüche und Ortsbild) durch die Planung festzu-
stellen. Bezüglich der Klassifizierung des nordöstlichen Nachbarbetriebs (Am Mai-
feld 6) als Störfallbetrieb tritt durch die Planung keine Verschlechterung auf, da 
die Situation bereits vorher bestand. Die Handelsimmobilie ist in diesem Zusam-
menhang als schutzwürdiges Objekt zu betrachten. 
 
 
8.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes stehen für Tiere und Pflanzen der 
Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenviel-
falt sowie der Schutz der Lebensräume und –bedingungen im Vordergrund. Ins-
besondere sind hier Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und 
Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten zu sehen. Es sind demnach die Bio-
topfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet, umgeben von gewerblicher Nutzung, wurde bis zur Räumung der 
Immobilie durch die Firma Roller als Möbelmarkt mit zugehörigen Stellplätzen 
genutzt. 20 % der Grundstücksfläche dienen als Grünfläche (Bäumen, Sträucher 
und Wiese) und Überschwemmungsbereich, dies hauptsächlich entlang der östli-
chen Grenze des Plangebiets, das unmittelbar an den Sönnerbach angrenzt. Der 



Seite 18 von 24 
 

Biotopwert des Plangebietes ist mit Ausnahme der vorhandenen Einzelbäume als 
gering zu betrachten.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Lage und der bisherigen Nutzung 
der Fläche von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope 
berührt sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Pla-
nung keine Betroffenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst 
wird und daher auch keine Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet bietet aufgrund seiner Biotopausstattung und der Lage inmitten 
gewerblich genutzter Bauflächen kaum Lebensraum für die Tierwelt. Diese Situa-
tion wird durch die Planung nicht verändert, so dass festgestellt werden kann, 
dass die Planung keine positiven, aber auch keine negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Tiere und Pflanzen verursacht. 
 
 
8.3 Schutzgut Boden 

 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umge-
gangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaus-
halt, insbesondere als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bo-
denorganismen. Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, sei-
ne Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, seine Grundwasser-
schutzfunktion und seine Funktion als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte zu 
schützen. Insbesondere bewertungsrelevant sind die bodenökologischen Funktio-
nen wie die Biotopbildungsfunktion und die Grundwasserschutzfunktion. 
 
Naturräumlich ist das Plangebiet dem Unteren Hellweg, hier der Soester Unter-
behörde, zuzuordnen, in der neben basenreichen Aue- und Gleyböden der Niede-
rungen auf flachen Anhöhen mächtige fruchtbare Parabraunerden existieren. Im 
besiedelten Bereich -wie hier vorliegend- ist der Boden durch Versiegelung seiner 
Funktionen gänzlich beraubt. Lediglich im Bereich der unversiegelten Flächen be-
sitzt der Boden - wenn auch durch anthropogene Überformung eingeschränkt – 
Biotopfunktionen.  
 
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt bzw. bestehen für einen Altlastenver-
dacht zurzeit keine Hinweise. Ebenso ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
nicht von einem Vorhandensein von Bodendenkmälern auszugehen. 
  
Bewertung 
 
Aufgrund der Entwertung des Bodens durch Versiegelung und Überformung 
durch Modellierungsmaßnahmen liegt im Plangebiet eine sehr geringe Wertigkeit 
des Bodens hinsichtlich der funktionalen Belange vor. Durch die Planung kommt 
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es zu keiner Verschlechterung  der Bodenfunktionen, da keine zusätzliche Ver-
siegelung bzw. Eingriffe in den Boden erfolgen. Somit wird dem Bodenschutzge-
bot des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen.  
 
8.4 Schutzgut Wasser 

 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushalts ist mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung i. S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgen-
den Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung 
offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Ober-
flächenwasser zu unterscheiden.  
 
Das Plangebiet befindet sich nahezu vollständig im natürlichen sowie in seinem 
östlichen Teil im gesetzlichen Überschwemmungsbereich des Salz-
bach/Sönnerbachsystems nach preussischem Wassergesetz. Dabei sind zwi-
schenzeitlich gewonnene Kenntnisse eines digitalen Geländemodells und Verän-
derungen im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt. 
Aussagekräftiger im Hinblick auf den Aspekt Hochwasser und zu beachten sind 
vielmehr die vom Land NRW festgesetzten und im Umweltportal NRW bereitge-
stellten Karten der Überschwemmungsgebiete. Das Plangebiet liegt gemäß der 
Karte der „vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete“ außerhalb des Über-
schwemmungsbereichs (s.o., Teil I, Abb.2 bzw. www.umweltportal.nrw.de/Wasser). 
Auch liegt das Plangebiet außerhalb eines Bereichs, der bei einem seltenen 
Hochwasserereignis überflutet würde (HQ500, d.h. 500-jährliches Ereignis). 
Selbst bei einem Niederschlagsereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Über-
flutung (HQ10-HQ50, d.h. 10-jährliches bis 50-jährliches Ereignis) befindet sich 
das Plangebiet außerhalb des berechneten überfluteten Bereichs (s.o., Teil I, 
Abb. 3).  
 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grundwasserneubildungsrate 
sind aufgrund der Standortbedingungen des Plangebietes als gering einzustufen. 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund der Beibehaltung der Standortbedingungen werden durch die Planung 
keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser  ausgeübt.  
 
 
8.5 Schutzgut Luft und Klima 

 
Bei den Schutzgütern Klima und Luft sind die Schutzziele die Vermeidung von 
Luftverunreinigungen, Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des 
Bestandsklimas und der lokalklimatischen Austauschfunktionen. Im Falle der Be-
bauung von Freiräumen sind Umweltauswirkungen aus ansteigendem Verkehr 
und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und abnehmender Luft-
zirkulation zu erwarten. Aufgrund der Lage innerhalb gewerblich genutzter Bau-
flächen und des mit einer Einzelhandelsnutzung verbundenen Verkehrsaufkom-
mens ist im Plangebiet von einer Vorbelastung auszugehen.  
 
 
 
 

http://www.umweltportal.nrw.de/Wasser
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Bewertung 
 
Erhebliche klimatische Veränderungen durch die Planung sind aufgrund seiner 
unveränderten Nutzung als Handelsstandort nicht zu erwarten. Für das Schutzgut 
Luft/Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 
 
 
8.6 Schutzgut Landschaft 

 

Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das 
es in seiner Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt, und zum anderen 
die Erhaltung ausreichend großer, unzerschnittener Landschaftsräume. Vor die-
sem Hintergrund sind insbesondere Landschaftsteile mit besonderen Ausprägun-
gen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
 
Das Plangebiet liegt inmitten von gewerblichen Bauflächen, lediglich im nordöstli-
chen Bereich jenseits des Sönnerbachs befindet sich eine einreihige lockere 
Wohnbebauung mit Hausgärten. Aufgrund der starken Überbauung und  der 
Strukturarmut des Plangebietes und seiner Umgebung besteht gegenüber dem 
Schutzgut Landschaft keine erhebliche Empfindlichkeit. 
 
Bewertung 
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund der  
Vorbelastung durch das Planvorhaben nicht zu erwarten. 
 
 
8.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige – 
auch im Boden verborgene – Anlagen, wie Park- oder Friedhofsanlagen und an-
dere vom Menschen gestaltete Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kultur-
landschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als vom Menschen geschaffene 
Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft 
insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein 
oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z. B. 
besonders ertragreiche landwirtschaftliche Böden. 
 
Bewertung 
 
Da weder wertvolle Gebäude noch gestaltende Landschaftsteile im Plangebiet 
vorhanden sind, besteht durch die Planung keine erhebliche Empfindlichkeit ge-
genüber dem Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 
 
 
8.8 Wechselwirkungen 
 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 
Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechsel-
wirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge 
unter den Schutzgütern zu betrachten. 
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Aufgrund der Beibehaltung der Standortbedingungen und der Art der Nutzung 
des Geländes werden sich durch die Planung keine Veränderungen der Umwelt-
bedingungen und deren Wechselwirkungen untereinander ergeben.  
 

 

8.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 

Bei der vorgesehenen Planung handelt es sich um die planungsrechtliche Vorbe-
reitung der Wiedernutzung einer leerstehenden Immobilie. Es wird lediglich unter 
Beibehaltung der Art der Nutzung „Einzelhandel“ und zusätzlich „Großhandel und 
Internetvertrieb“ das Kernsortiment von „Möbel“ in „Maschinen, Werkzeuge und 
Zubehör“ geändert. Die Gebäude- und Freiflächen sowie die Erschließung bleiben 
unverändert gegenüber der vorhandenen Situation.  Aufgrund dieser Tatsache 
löst die Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen aus.  
 
Folgende Umweltauswirkungen in der bestehenden Situation werden durch die 
Planung beibehalten: 
 

 
 
*** sehr erheblich/ ** erheblich/ * weniger erheblich/ - nicht erheblich. 
 
 
 
 
 
 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkung                       Erheb-

lichkeit         

Mensch Immissionsbelastung durch Verkehrslärm  - 
Einzelhandelsimmobilie gilt als schutzwürdiges Ob-
jekt wg. benachbartem Störfallbetrieb 

 

Pflanzen 

und Tiere 

Verlust von Teillebensräumen und Biotopfunktio-
nen; Chance zur Errichtung von Potentialen  für 
neue Lebensräume durch Grüngestaltung 

- 

Boden Beeinträchtigung der Bodenfunktion (Grundwasser, 
Oberflächenwasserretention) 
Verlust von Bodenfunktion durch Versiegelung, Bo-
denbewegung und Verdichtung 

- 

Wasser Reduzierung der Grundwasserneubildung 
Beschleunigung des Wasserabflusses 
Verlust von Oberflächenretention 

- 

Luft und 

Klima 

Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch zu-
sätzliche Überbauung und Bodenversiegelung 

- 

Land-

schaft 

Neustrukturierung des Landschaftsbildes mit Chan-
cen zur Aufwertung 

- 

Kultur- 

und Sach-

güter 

- nicht vorhanden - - 

Wechsel-

wirkun-

gen 

  
Sich negativ verstärkende Wechselwirkungen  - 
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9 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

 

 
9.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der  

Planung 
 
Mit der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Somit 
wird die Umsetzung der Planung keine Verschlechterung des Umweltzustandes 
hervorrufen. Im Zuge der Planrealisierung können hinsichtlich der Schutzgüter  
Pflanzen und Tiere sowie Boden Verbesserungen bezüglich der Ausstattung der 
Grünflächen sowie des Versiegelungsgrades der Stellplätze erreicht werden. 
 
 
9.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne Durchführung der Planung bleibt der Umweltzustand ebenfalls im derzeiti-
gen Status. 
 
 
9.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
 
Mit der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden, die 
vermieden, verringert oder ausgeglichen werden sollten. Gleichwohl ergibt sich  
die Möglichkeit bei Wiedernutzung der Immobilien z.B. durch Aufwertung der 
Grünflächen den Lebensraum für Pflanzen und Tieren ökologisch aufzuwerten.  
 
 
9.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Zur Wiederbelebung der leerstehenden Immobilie an der Hammer Straße besteht 
zurzeit keine Planungsalternative. Grundsätzlich wäre die Planung einer gewerbli-
chen Baufläche denkbar. Eine solche Planung wäre möglichweise mit erhebliche-
ren Umweltauswirkungen verbunden. Darüber hinaus existiert hierzu im Gegen-
satz zur Handelsnutzung kein Investor.  
 
 
 
10 Zusätzliche Angaben 
 
10.1 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruhen einige Aussagen z.B. zum Schutzgut Luft und Klima auf 
grundsätzlichen oder allgemeinen Angaben. 
 
 
10.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen wie z. B. schädliche 
Immissionen auftreten, wird unverzüglich die zuständige Fachbehörde informiert 
und notwendig werdende Überwachungsmaßnahmen getroffen. 
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10.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung 

Zu prü-

fende 

Aspekte/ 

Schutz-
güter 

(§ 1 Abs. 
6 Nr. 7 
BauGB) 

 Umweltzustand 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe a) 

 Wirkungen der 

Planung 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe b) 

 Maßnahmen zur 

Vermeidung, 

Verminderung 

und zum Aus-
gleich von Be-

einträchtigun-

gen 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe c) 
Mensch 
und Ge-
sundheit, 
Bevölke-
rung ins-
gesamt 

 Planbereich stellt  
Sonderbaufläche 
großflächiger Ein-
zelhandel dar 

 Umgebung von 
gewerblicher Bau-
fläche geprägt;  

 Störfallbetrieb in 
Nachbarschaft 
„Am Maifeld 6“; 
keine Erholungs-
funktion gegeben 

 Gewerblicher Cha-
rakter und Lärm 
durch Verkehr 
bleiben unverän-
dert 

 Störfallbetrieb in 
der Nachbarschaft 
und daraus fol-
gend Handelsim-
mobilie als 
„schutzwürdiges 
Objekt“ bleiben 
unverändert 

  

 Nicht erforderlich, 
da keine Ver-
schlechterung; 
Lenkung des Ver-
kehrs auf woh-
nungsabgewandte 
Seite des Grund-
stücks 

Land-
schaft, 

Tiere und 
Pflanzen, 
Biologi-

sche Viel-
falt 

 Artenarmes ge-
werblich genutztes 
Gebiet 

 Keine schützens-
werten Arten 

 Beibehaltung der 
wenigen Teille-
bensräume 

 Nicht erforderlich; 
Verbesserung 
durch ökologische 
Aufwertung der 
Grünflächen und 
Stellplätze möglich  

Boden  Versiegelte bzw. 
anthropogen über-
formte Böden mit 
stark  einge-
schränkten Boden-
funktionen 

 Keine schutzwür-
digen Böden 

 Beibehaltung der 
Situation 

 Ausgleich nicht 
erforderlich 

Wasser  Keine Oberflä-
chengewässer im 
Plangebiet vor-
handen 

 Plangebiet liegt im 
(veralteten) Über-
schwmmungsge-
biet preussischer 
Aufnahme  

 Keine erheblichen 
Auswirkungen 

 Keine ersichtliche 
Hochwassergefahr 

 Nicht erforderlich 

Luft  Vorbelastung  Keine erheblichen  Nicht erforderlich 
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Zu prü-

fende 

Aspekte/ 
Schutz-

güter 
(§ 1 Abs. 

6 Nr. 7 
BauGB) 

 Umweltzustand 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe a) 

 Wirkungen der 

Planung 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe b) 

 Maßnahmen zur 

Vermeidung, 

Verminderung 
und zum Aus-

gleich von Be-

einträchtigun-

gen 
(Anlage zu 

§ 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe c) 
durch Lage in ge-
werblich genutzter 
Umgebung 

Auswirkungen 

Klima  Vorbelastung 
durch Lage in ge-
werblich genutzter 
Umgebung 

 Keine erheblichen 
Auswirkungen 

 Nicht erforderlich 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-

güter 

 Keine Kultur- und 
sonstigen Sachgü-
ter vorhanden  

 Keine Auswirkun-
gen 

 Nicht erforderlich 

Wechsel-
wirkungen 

 vorhanden  Keine Verände-
rung 

 Nicht erforderlich  

 
 
 
Werl, im  Mai 2016 
i. A. 

 
Ludger Pöpsel 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 



 

 1 

W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  466 
 

TOP             I / 4 
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
23.06.2016 
      
07.07.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 09.06.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 61-Schu      

 

Titel: 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer Straße / Erweite-
rung Gewerbegebiet“  

     hier: - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier: öffentliche Auslegung 
               gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
       - Freigabe zur Beteiligung der Behörden; hier: Einholung der Stellungnah- 

        men der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
        gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 
        BauGB 

 
Sachdarstellung: 
 
In seiner Sitzung am 16.03.2016 beschloss der Rat der Wallfahrtsstadt Werl die 
Einleitung des Verfahrens zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer 
Straße/ Erweiterung Gewerbegebiet“ und die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der benachbarten Gemeinden 
gem. § 2 Abs. 2 BauGB (s. Vorlage Nr. 447). Der Entwurf der 9. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 34 beinhaltet die Umwandlung eines Sondergebietes SO mit 
der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelsbetrieb  - Möbelmarkt; max. 
6.660 m² Gesamtverkaufsfläche in ein Sonstiges Sondergebiet SO mit der Zweck-
bestimmung: großflächiger Einzelhandel und sonstiger großflächiger Handel – 
Werkzeugfachmarkt – (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO) max. 4.700 m² Gesamt-
verkaufsfläche (s. Planentwurf, Anlage 1). Gleichzeitig mit dem Bebauungsplanver-
fahren wurde das Verfahren zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
eingeleitet. Beide Verfahren werden parallel geführt.    



 

 2 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 04.04.2016 bis 
zum 03.05.2016 statt; parallel hierzu wurden mit Schreiben vom 04.04.2016 die 
Nachbargemeinden sowie die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange um Stellungnahme zu den Planentwürfen bis zum 06.05.2016 gebe-
ten.  
 
Während des Beteiligungszeitraumes gingen von der Öffentlichkeit keine Stellung-
nahmen ein. Seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der be-
nachbarten Gemeinden wurden keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Zu 
den Aspekten Kampfmittelbeseitigung, Störfallbetrieb in der Nachbarschaft, Bera-
tung im Arbeitskreis Regionales Einzelhandelskonzept östliches Ruhrgebiet und 
angrenzende Bereiche (REHK) und Aktualisierung der Sortimentsliste wurden Hin-
weise gegeben. In der als Anlage 2 beigefügten Tabelle sind die Schreiben der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange versehen mit einer Stellungnahme der 
Verwaltung zu den vorgebrachten Anregungen im Einzelnen aufgeführt.  
 
Außerdem enthält die Anlage 2 das Schreiben eines Bürgers, das bereits zu Beginn 
des Planverfahrens zeitlich vor der Beteiligungsfrist eingereicht wurde. Der Bürger 
befürchtet eine starke Verschärfung des Wettbewerbs und als deren Folge die 
Aufgabe von Geschäften ortsansässiger Mitbewerber. Zur Untermauerung seiner 
Bedenken wird mit dem Schreiben das Gutachten „Werl als Standort für Bau- und 
Gartenfachmärkte – Gutachten zu den Auswirkungen eines Ansiedlungsvorhabens – 
Dr. Lademann & Partner, Hamburg, April 2015, überreicht. Ohne die Richtigkeit des 
Gutachtens bestätigen zu wollen, sei folgender Aspekt aufgegriffen. Der Gutachter 
bestätigt eine Verschärfung des Wettbewerbs durch das Ansiedlungsvorhaben, stellt 
jedoch ebenso fest, dass städtebaulich/raumordnerisch relevante bzw. baupla-
nungsrechtliche Folgewirkungen nicht entstehen, da die prognostizierten Auswir-
kungen rein wettbewerblicher Art sind. Wie bereits in der Vorlage Nr. 371 a darge-
legt, ist es nicht Gegenstand der Bauleitplanung, regulierend in den Wettbewerb 
einzugreifen. Gegenüber Wettbewerbsinteressen verhält das Bauplanungsrecht sich 
neutral. Die Sortimentsliste wurde zwischenzeitlich unter Aufgabe der Kleinteiligkeit 
mit der Zusammenlegung von Wirtschaftszweigen überarbeitet (siehe Abbildung 1 
in der Begründung). Die angepassten Verkaufsflächengrößen und Sortimentsauftei-
lungen ändern nichts an der bauleitplanerischen Beurteilung. Der in diesem Zu-
sammenhang gestellte Antrag der SPD-Fraktion zur Erstellung eines Verträglich-
keitsgutachtens wurde vom Rat der Wallfahrtsstadt Werl am 28.04.2016 abgelehnt.     
 
Verschiedene vorgebrachte Anregungen führten zur Fortschreibung des Planent-
wurfs und der Begründung zur 9. Änderung des Bebauungsplanes, die als Anlage 3 
beigefügt ist. Hier ist z.B. die Weiterentwicklung der Sortimentsliste zu nennen 
(Begründung Seite 5), die neben der Ergänzung  bzw. Zusammenfassung einzelner 
Sortimente eine zusätzliche Spalte mit der Zuordnung der „Klassifikation der Wirt-
schaftszweige 2008“ erhalten hat. Auch erfolgte  die Berücksichtigung des Groß-
handelsbereichs in der Gesamtverkaufsflächenaufteilung. Die einzelnen Flächengrö-
ßen sind aus Flexibilitätsgründen jetzt als Maximalwerte angegeben, wobei inner-
halb der jeweiligen Sortimentsgruppen (Kernsortiment; Randsortiment, nicht zen-
trenrelevant; Randsortiment zentenrelevant) die zulässigen maximalen Gesamtver-
kaufsflächen einzuhalten sind. Das bedeutet, dass gleichzeitig nicht alle Einzelsor-
timente innerhalb ihrer Gruppe die maximale Verkaufsfläche erreichen können.   
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der benachbarten Ge-
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meinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  und die öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Parallel hierzu wird das Verfahren zur 88. 
Änderung des  Flächennutzungsplanes geführt.  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen 
  

a)  die zustimmende Kenntnisnahme der Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt 
Werl zu den im Verfahren vorgebrachten Anregungen gem. §§ 2 Abs. 2, 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zum Entwurf der  9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer 
Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ (s. Anlage 2),  

 
b)  die Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem.  
§ 2 Abs. 2 BauGB und    

 
c)   die Freigabe zur öffentlichen Auslegung des  Planentwurfs zur 9. Änderung 

des Bebauungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB.  
  
  
Anlagen:  
1 Planentwurf 
2  Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt Werl zu den im Verfahren vorgebrach-

ten  Anregungen (siehe Anlage 2 zu Vorlage-Nr. 465)  
3      Entwurf der Begründung  
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Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.) 
 
Grundflächenzahl (GRZ), 
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO. 
 
Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 
 
In den SO-Gebieten gilt die offene Bauweise, jedoch ist die 
Errichtung von Gebäuden über 50 m Länge gem. § 22 (4) BauNVO 
zulässig. 
 
Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind nur auf den überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO sind 
ausnahmsweise zulässig. 
 
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 (1) 2 BauGB. 
 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
Die Eingrünung gem. § 9 (1) 25a BauGB muss durchgehend erfolgen mit 
Ausnahme der notwendigen Zu- und Ausfahrten sowie der mit 
Pflanzbeschränkung festgesetzten Sichtwinkelbereiche. 
 
Die Nutzung der Vorgärten als Arbeitsfläche und Lagerfläche ist nicht zulässig. 
 
Die Fläche mit Leitungsrecht gem. § 9 (1) 21 BauGB ist von jeglicher Bebauung, 
Anpflanzung und Einfriedigung freizuhalten. 
 
Anlagen der Außenwerbung, die den Verkehrsteilnehmer auf der A 445 
ansprechen können, sind nicht zulässig. 

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. 
Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509) 
 
 
 
 
FESTSETZUNGEN 
 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 (7) BauGB 
 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit 
diese nicht schon durch die Farbgebung, z. B. bei Grünflächen 
erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 
sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten 
auch für die Festsetzungen gem. § 86 Abs. 4 BauO NW. 
 
 
Sonstiges Sondergebiet – Großflächiger Einzelhandel und sonstiger großflächiger 
Handel – Werkzeugfachmarkt, maximale zulässige Verkaufsfläche 4.700 m² - 
gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom 
Rat der Wallfahrtsstadt Werl am 16.03.2016 beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 24.03.2016 ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde 
aufgrund des Beschlusses des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 16.03.2016 
durch Anhörung in der Zeit vom 04.04.2016 bis einschl. 03.05.2016 
durchgeführt. 
 
Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am 24.03.2016 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 04.04.2016 zur 
Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer 
Stellungnahme bis zum 06.05.2016 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom             
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum           gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am             die Entwürfe 
des Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
beschlossen.  
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom               bis                        
einschließlich öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am                  ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                   die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese 
Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                    ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung 
gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
kann während der Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Laubbäumen und 
Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB 
Rahmenpflanzungen aus standortgemäßen Laubgehölzen wie Bergahorn, 
Stieleiche *, Spitzahorn, Berg Ulme, Vogelkirsche als Baumart mit einem 
Gesamtanteil von 60 % und Hainbuche *, Hasel *, Feldahorn *, Feldulme, 
Hartriegel, Rainweide und woll. Schneeball als Straucharten mit einem 
Gesamtanteil von 40 %. 
Pflanzabstand: 1,0 x 1,5 m bei truppweiser Mischung der Baumarten von 5 – 7 
Stück und 3 – 5 Stück der Straucharten. 
Pflanzengrößen: Forstpflanzen ¼ w 80/100 cm (*) bzw. 3 j.v. 60/100 cm. 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
Ein- und Ausfahrverbot gem. § 9 (1) 11 BauGB 
 
Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB 
 
Stellplätze und Garagen gem. § 12 (1) und (6) BauNVO 
Garagen sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 BauGB 
Begünstigter: Stadt Werl 
 
 
NACHRICHTLICH  ÜBERNOMMENDE  FESTSETZUNGEN 
 
Überschwemmungsgebiet (gesetzlich) 
 
 
SONSTIGE DARSTELLUNGEN 
 
Hauptwasserleitung 
 
Vorhandene Grundstücksgrenzen 
 
Vorhandene Gebäude 

PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand März 2010, entspricht den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen  
Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
Der Bebauungsplan Nr.34 „Hammer Straße/Erw. Gewerbegebiet“ 9. Änderung wurde 
von der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl aufgestellt. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i.A. 

Wallfahrtsstadt Werl

9. Änderung
Beb.-Plan Nr. 34

" Hammer Straße/Erw. Gewerbegebiet"

II

HINWEISE: 
 
Kampfmittelbeseitigung 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich einer Kampfmittelbelastung, in dem eine 
mittlere Bombardierung erfolgte. Eindeutige Hinweise auf vermutliche Blindgän-
gereinschlagstellen lässt die Auswertung nicht erkennen. Der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst gibt nach fachlicher Beurteilung bei Eingriffen in den Boden bzw. 
Bebauung folgende  Empfehlung zur Kampfmittelbeseitigung:  
- Absuchen der zu bebauenden Flächen und Baugruben im Planungsbereich 
- Anwenden der Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die 

Kampfmittelbeseitigung  (TV KpMiBesNRW)-Baugrundeingriffe auf Flächen 
mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr im Bereich der Bombardie-
rung (s. http://www.im.nrw.de/sch/725.html)   

Bei Beobachtung von außergewöhnlichen Verfärbungen oder verdächtigen Ge-
genständen im Erdaushub ist bei Durchführung von Bauvorhaben die Ordnungs-
behörde oder die Polizei zu verständigen. 1:1.000

Zulässige maximale Gesamtverkaufsfläche 4.700 m² mit folgender 
Sortimentsaufteilung: 

Klassifikation der 

Wirtschaftszweige 2008 

Statistisches Bundesamt 
Kernsortiment 

max. Gesamt-  

verkaufsfläche 

[m²] 4.100 

aus 47.52; aus 46.14.6, 
46.61.0, 46.62.0 u. 46.69 

Landmaschinen, sonstige Maschinen und 
Zubehör, Transportgeräte max. 2.000 

aus 47.52.1, 47.52.3 
Werkzeuge, Werkstattbedarf , Eisenwaren, 
Beschläge, Gartengeräte, Bauelemente, 
Baustoffe (inkl. Kamine) 

max. 2.000 

aus 47.59.1, 47.59.9 Büromöbel, Gartenmöbel max. 500 

 
Randsortiment, 

 nicht zentrenrelevant1: 

max. Gesamt- 

verkaufsfläche 

[m²] 400 

47.52.3 
Bauchemie, Farben, Lacke, Pinsel, Kleber, 
Tapeten, 
Holz/Regale/Leisten/Profilholz/Paneele   

max. 150 

aus 45.32; aus 45.40 Autozubehör/Anhänger  max. 100 

47.64.1; 47.64.2 Fahrräder und Zubehör, Camping und 
Zubehör  max. 100 

47.76.1; 47.76.2 Dünger, Pflanzen, Samen, Tierbedarf, 
Futtermittel max. 100 

aus 47.59; 47.59.2; 
47.59.9 

Küchenmöbel, Sanitärinstallation, 
Wannen/Porzellan, Leuchten max. 100 

 Randsortiment, zentrenrelevant : 

max. Gesamt- 

verkaufsfläche 

[m²] 170 

47.65.0 Spielwaren (inkl. Kinderfahrzeuge wie 
Trettraktor, Gocart, etc.) max. 30 

aus 47.71 Arbeitskleidung max. 30 

47.59.2; aus 47.59.9 Haushaltswaren, Porzellan, Keramik max. 30 

aus 47.59.9 u. 47.78.3 Bilder(-rahmen) max. 10 
 Aktionsware  max. 100 
 

Eingangs- und Kassenzone    Fläche [m²] 30 

 maximale Gesamtverkaufsfläche           4.700 m² 

 

Die zulässigen maximalen Gesamtverkaufsflächen in den einzelnen 
Sortimentsgruppen (Kernsortiment, Randsortiment, nicht zentrenrelevant und 
Randsortiment, zentrenrelevant) sind zwingend einzuhalten. Das bedeutet, dass 
nicht alle Einzelsortimente innerhalb einer Gruppe gleichzeitig ihre maximal 
zulässige Verkaufsflächengröße erreichen können, da diese in der Summe die 
maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche der Sortimentsgruppe überschreiten. 

                                       
1 s. Auflistung in der BBE- Strukturuntersuchung zum Einzelhandel Werl, 2005, S . 62 
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Teil I 
 

1. Lage des Plangebietes  
 
Das Plangebiet liegt im Nordwesten Werls an der Hammer Straße in verkehrs-
günstiger Lage zu den Autobahnen A 2, A 44 und A 445. Der Änderungsbereich 
wird von vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten, die durch rechtskräftige 
Bebauungspläne abgesichert sind, umgeben. Der Geltungsbereich der 88. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nordöstlich der Hammer Straße und nordwest-
lich des Sönnerbachs erfasst die Parzelle 173, Flur 4, Gemarkung Budberg; er 
besitzt eine Flächengröße von ca. 2 ha.  
 

2. Bestand / Planungsziel / Planinhalt 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 34, 3. Änderung, trifft für den betroffenen 
Bereich die Festsetzung eines „Sondergebietes gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO“ 
mit folgenden Sortiments- und Verkaufsflächenanteilen: 
 
Möbelmarkt, maximal zulässige Verkaufsfläche 6.660 m², Kernsortiment: Möbel 
 
Randsortiment: maximal zulässige Verkaufsfläche 900 m² 
a) Boutique/Geschenkartikel, maximal 400 m², davon für 
 - Korbwaren, Zier- und Einrichtungsgegenständen aus Leder:  
  max. 100 m² 
 - Bilder, Bilderrahmen, Poster, Spiegel: maximal 100 m² 
 - Hausrat: maximal 100 m² 
 - Geschenkartikel: maximal 100 m² 
b) Bettwaren/Heimtextilien: maximal 250 m² 
 - Bettwaren, Deko-, Haus-, Tischwäsche, Rollos 
c)  Lampen: maximal 200 m² 
d)  Teppiche: maximal 50 m²  
 
Ziel der Planänderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung der Revitalisierung 
der leerstehenden, ehemals von der Firma Roller Möbel genutzten Immobilie an 
der Hammer Straße. Die Firma Stabilo beabsichtigt hier, neben einem Großhan-
del die Eröffnung eines neuen großflächigen Fachmarktes hauptsächlich im Be-
reich von Baumarktsortimenten mit dem Schwerpunkt Maschinen, Geräte, Werk-
zeuge. Außerdem ist beabsichtigt,  den Internetvertrieb zu erweitern. Zur Um-
setzung des Vorhabens ist die Änderung des Bebauungsplanes.   
 
Unter Beibehaltung von Maß und Art der baulichen Nutzung, hier  der Festset-
zung eines „Sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO“ betrifft 
die beabsichtigte 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 die Festsetzung des 
großflächigen Einzelhandelstyps, hier die Umwandlung  von einem Möbelmarkt 
mit maximal zulässige Verkaufsfläche von 6.660 m²  in einen Werkzeug-
Fachmarkt mit einer maximale zulässige Verkaufsfläche von 4.700 m² mit der 
entsprechenden Sortimentsaufteilung (s.u. Abb. 1). Zusätzlich soll zur Berück-
sichtigung des geplanten Großhandels innerhalb der Verkaufsfläche ein „sonsti-
ger großflächiger Handelsbetrieb gem. § 11 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO zulässig sein. 
Die geplante Festsetzung lautet somit „Sonstiges Sondergebiet  - Großflächiger 
Einzelhandel und sonstiger großflächiger Handel – Werkzeugfachmarkt, maximal 
zulässige Verkaufsfläche 4.700 m² - gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO“ mit 
der in Abb. 1 dargelegten Sortimentsaufteilung.  
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Klassifikation der Wirt-
schaftszweige 2008  
Statistisches Bundesamt 

Kernsortiment 
max. Gesamt-

verkaufsfläche [m²] 
4.100 

aus 47.52; aus 46.14.6, 
46.61.0, 46.62.0 u. 46.69 

Landmaschinen, sonstige Maschinen und Zube-
hör, Transportgeräte 

max. 2.000 

aus 47.52.1, 47.52.3 
Werkzeuge, Werkstattbedarf , Eisenwaren, Be-
schläge, Gartengeräte, Bauelemente, Baustoffe 
(inkl. Kamine) 

max. 2.000 

aus 47.59.1, 47.59.9 Büromöbel, Gartenmöbel max. 500 

 
Randsortiment, nicht zentrenrelevant1: 

max. Gesamt-
verkaufsfläche [m²] 

400 

47.52.3 
Bauchemie, Farben, Lacke, Pinsel, Kleber, Ta-
peten, Holz/Regale/Leisten/Profilholz/Paneele   

max. 150 

aus 45.32; aus 45.40 Autozubehör/Anhänger  max. 100 

47.64.1; 47.64.2 Fahrräder und Zubehör, Camping und Zubehör,  max. 100 

47.76.1; 47.76.2 
Dünger, Pflanzen, Samen, Tierbedarf, Futtermit-
tel 

max. 100 

aus 47.59; 47.59.2; 47.59.9 
Küchenmöbel, Sanitärinstallation, Wan-
nen/Porzellan, Leuchten 

max. 100 

 
Randsortiment, zentrenrelevant: 

max. Gesamtver-
kaufsfläche [m²] 

170 

47.65.0 
Spielwaren (inkl. Kinderfahrzeuge wie Trettrak-
tor, Gocart, etc.) 

max. 30 

aus 47.71 Arbeitskleidung max. 30 

47.59.2; aus 47.59.9 Haushaltswaren, Porzellan, Keramik max. 30 

aus 47.59.9 u. 47.78.3 Bilder(-rahmen) max. 10 

 Aktionsware  max. 100 

 
Eingangs- und Kassenzone           Fläche [m²] 30 

 maximale Gesamtverkaufsfläche                 4.700 m² 

 
 
Abb. 1: Sortimentsliste Stabilo-Werkzeugfachmarkt Werl 
 

 
 
 
                                                   
1 s. Auflistung in der BBE- Strukturuntersuchung zum Einzelhandel Werl, 2005, S . 62 
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Dabei sind die maximalen Gesamtverkaufsflächen in den einzelnen Sortiments-
gruppen (Kernsortiment, Randsortiment, nicht zentrenrelevant und Randsorti-
ment, zentrenrelevant) zwingend einzuhalten. Das bedeutet, dass nicht alle Ein-
zelsortimente innerhalb einer Gruppe gleichzeitig ihre maximal zulässige Ver-
kaufsflächengröße erreichen können, da diese in der Summe die maximal zuläs-
sige Gesamtverkaufsfläche der Sortimentsgruppe überschreiten.  
 
Bei der beabsichtigten Planänderung ergibt sich eine Reduzierung der derzeit 
maximal zulässigen Verkaufsfläche um 1.960 m² sowie der derzeit zulässigen 
Randsortimente, die teilweise zentrenrelevant sind, von 900 m² auf 570 m², was 
den grundsätzlichen Bestrebungen  zum Schutz der zentralen Versorgungsberei-
che entgegenkommt. 
 
Als Maß der baulichen Nutzung sind unverändert eine Grundflächenzahl von GRZ 
0,8 und eine zweigeschossige Bauweise vorgesehen. Die Festsetzungen „Fläche 
zum Anpflanzen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern gem. § 9 (1) 25 
a BauGB“ im südöstlichen und südwestlichen Plangebiet, „Mit Leitungsrecht zu 
belastende Fläche gem. § 9 (1) 2 BauGB“ entlang der nordöstlichen Plangebiets-
grenze, „Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB“ an der Hammer Straße und 
die Abgrenzung des gesetzlichen Überschwemmungsgebietes bleiben ebenfalls 
unverändert erhalten.  
 
 

3. Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 

3.1 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW), hier auch: 
Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 

 
Im LEP NRW ist die Stadt Werl als Mittelzentrum festgelegt. Der von der Planung 
betroffene Bereich wird als Siedlungsraum dargestellt. Insbesondere maßgeblich 
für das geplante Vorhaben ist das Ziel 1 des  Landesentwicklungsplanes Nord-
rhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. Hier heißt es:  
 
„1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 
Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunut-
zungsverordnung dürfen nur in  regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen 
Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.“ 
 
Der  Planbereich ist im Regionalplan als „Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzung (GIB)“,  nicht als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt – 
somit steht grundsätzlich das Ziel 1 des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-
Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel, einer Bauleitplanung 
im Sinne des Vorhabens entgegen. Der vorliegende Fall ist jedoch derart gestal-
tet, dass bereits heute großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten (hier: Möbel) zulässig ist und mit der geplanten Änderung des Be-
bauungsplanes unter Beibehaltung eines nicht zentrenrelevanten Kernsortiments 
(hier: Maschinen, Werkzeuge und Zubehör) die maximal zulässige Verkaufsfläche 
reduziert wird. Damit wird mit der Planänderung ein Schritt in Richtung der 
grundsätzlichen landesplanerischen Zielsetzung bezüglich des Schutzes der zent-
ralen Versorgungsbereiche vollzogen.  
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3.2  Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 

 
Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis, 
stellt den Änderungsbereich als Siedlungsraum, hier: Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB) dar. Zusätzlich erfolgt eine überlagernde Darstel-
lung als Überschwemmungsbereich. 
 
Zum Großflächigen Einzelhandel trifft der Regionalplan insbesondere mit Ziel 12 
eine Textliche Festlegung, die bei kommunaler Bauleitplanung zwingend zu be-
achten ist (Auszug aus dem Regionalplan): 
„ … 
Ziel 12 
 
(1) Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Entwicklung von Kerngebieten sowie 
Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO 
nur in den zentralen Versorgungsbereichen zulässig. Die Absätze 2 und 3 bleiben 
unberührt. 
(2) Abweichend von der Vorgabe des Abs. 1 können Sondergebiete für den 
großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs.3 BauNVO für Vorhaben mit nicht 
zentrenrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungs-
bereiche ausgewiesen werden, wenn 
 der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen 
Siedlungsbereiches liegt und 
 der Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente 
nicht mehr als maximal 10% der Verkaufsfläche, jedoch nicht mehr als 2.500 m² 
beträgt. 
(3) Vorhandene Standorte können als Sondergebiet für Vorhaben i. S. von § 
11 Abs. 3 BauNVO auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ausgewie-
sen werden, sofern es sich um eine Festschreibung des Bestandes handelt. Im 
Rahmen dieser Bestandsfestschreibung sind ausnahmsweise noch begrenzte Er-
weiterungen im Bereich der nicht zentrenrelevanten Sortimente zulässig.  
…“ 
 
Der Planbereich befindet sich außerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs der 
Stadt Werl. In seiner zeichnerischen Darstellung weist der Regionalplan das be-
troffene Grundstück als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen  
(GIB)“ aus. Da das geplante Vorhaben mit nicht zentrenrelevantem Kernsorti-
ment konzipiert ist, ist es nicht zwingend in einem Zentralen Versorgungsbereich 
anzusiedeln; allerdings befindet sich das betroffenen Grundstück nicht in einem 
regionalplanerischen „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“, so dass der Regio-
nalplan unter diesem Aspekt der notwendigen Sondergebietsausweisung im Flä-
chennutzungsplan und einem Bebauungsplan entgegensteht.  
 
Auch handelt es sich bei dem Plangebiet zwar um einen vorhandenen Standort 
für Großflächigen Einzelhandel (Vorhaben i.S. von § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO), 
allerdings geht es bei der beabsichtigten Nutzung nicht um eine Bestandsfest-
schreibung im engeren Sinne, da hier keine Möbel, sondern Werkzeuge-
/Maschinen-/Baumarktsortimente verkauft werden sollen. Somit steht auch unter 
diesem Aspekt die regionalplanerische Festlegung momentan einer Bauleitpla-
nung gemäß Vorhaben entgegen.  
 
 



Seite 8 von 26 
 

 
3.3  Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung 

 
Aufgrund der der Bauleitplanung zunächst scheinbar entgegenstehenden landes-
planerischen Vorgaben wurde bereits vor Einleitung des Änderungsverfahrens mit 
Schreiben vom 13.08.2015 an die Bezirksregierung Arnsberg die Planung im De-
tail vorgetragen und zur Anpassung der Bauleitplanung die Ziele der Raumord-
nung erfragt. Die Bezirksregierung stellt hierzu mit Schreiben vom 07.10.2015 
fest, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Diese Ein-
schätzung wird insbesondere damit begründet, dass gegenüber den bestehenden 
Baurechten bei der Überplanung des vorhandenen Standortes ein Austausch 
nicht-zentrenrelevanter Sortimente vorgenommen und die Verkaufsfläche redu-
ziert wird, hierbei insbesondere die der zentrenrelevanten Sortimente. Hinsicht-
lich des zentrenrelevanten Randsortimentes „Spielwaren“ empfiehlt die Bezirks-
regierung Arnsberg zur Vermeidung negativer Einflüsse auf das Spielwarenange-
bot in der Werler Innenstadt eine deutliche Reduzierung von 100 m² auf ca. 30 
m². Dieser Empfehlung wird gefolgt. 
 

3.4. Flächennutzungsplan 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt den  
Planbereich als „Sondergebiet, Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelbe-
trieb  - Möbelmarkt; max. 6.660 m² Gesamtverkaufsfläche“ dar und steht somit 
dem Vorhaben entgegen. Der Flächennutzungsplan wird im parallel geführten 
Verfahren in die  Darstellung „Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung: groß-
flächiger Einzelhandel und sonstiger großflächiger Handel- Werkzeugfachmarkt  - 
(§ 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO) maximale Verkaufsfläche 4.700 m²“ geändert. 
 
Des Weiteren stellt der rechtswirksame Flächennutzungsplan in der östlichen 
Hälfte des Änderungsbereiches ein „gesetzliches Überschwemmungsgebiet“ sowie 
im nahezu gesamten Planbereich ein „natürliches Überschwemmungsgebiet“ dar 
(s.u., 4.2.1). 
 
 

4. Erschließung 
 

4.1 Verkehr 
 
Die verkehrliche Erschließung des geplanten Fachmarktes erfolgt wie bisher über 
eine vorhandene Grundstückszufahrt von der Hammer Straße aus. Eine weitere 
Zu- und Abfahrt, diese insbesondere auch für Lieferverkehr, ist über die Straße 
„Am Maifeld“ gegeben. 
 
4.2   Entwässerung 
 
Durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes kommt es zu keiner 
Veränderung des Grades der Bodenversiegelung. Das Plangebiet wird weiterhin 
im Trennsystem mit anschließender Abwasserbehandlung in der Kläranlage Werl 
entwässert. 
 
4.2.1  Überschwemmungsgebiet 
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Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Bereiche „natürliches Über-
schwemmungsgebiet“ und „gesetzliches Überschwemmungsgebiet“ erfolgte auf 
Grundlage des preussischen Wassergesetzes der Überschwemmungsgebiete. Da-
bei sind zwischenzeitlich erfolgte Kenntnisse eines digitalen Geländemodells und 
Veränderungen im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht berücksich-
tigt. Aussagekräftiger im Hinblick auf den Aspekt Hochwasser und zu beachten 
sind vielmehr die vom Land NRW festgesetzten und im Umweltportal NRW be-
reitgestellten Karten der Überschwemmungsgebiete. Das Plangebiet liegt gemäß 
der Karte der „vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete“ außerhalb des 
Überschwemmungsbereichs (s.u. Abb.2 bzw. www.umweltportal.nrw.de/Wasser). 

 
 
Abb. 2: Auszug aus Karte der vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
und aus der Hochwassergefahrenkarte Nordrhein-Westfalen - hier: niedrige 
Wahrscheinlichkeit einer Überflutung (> HQ500) (www.umweltportal.nrw.de; 
12.02.2016)   (ohne Maßstab)  
 
      Lage des Plangebietes 
 
Auch liegt das Plangebiet außerhalb eines Bereichs, der bei einem seltenen 
Hochwasserereignis überflutet würde (HQ500, d.h. 500-jährliches Ereignis). 

http://www.umweltportal.nrw.de/Wasser
http://www.umweltportal.nrw.de/
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Selbst bei einem Niederschlagsereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Über-
flutung (HQ10-HQ50, d.h. 10-jährliches bis 50-jährliches Ereignis) befindet sich 
das Plangebiet außerhalb des berechneten überfluteten Bereichs (s.u. Abb. 3).  
 
 

 
 
 
Abb. 3: Auszug aus Karte der vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete, 
der Überschwemmungsgebiete preußischer Aufnahme und aus der Hochwasser-
gefahrenkarte Nordrhein-Westfalen - hier: hohe Wahrscheinlichkeit einer Überflu-
tung (> HQ10-HQ50) (ohne Maßstab) 
Quelle: (www.umweltportal.nrw.de; 12.02.2016)    
 
      Lage des Plangebietes 
 
 
Wenngleich eine absolute Hochwasserfreiheit nicht versichert werden kann, ist 
davon auszugehen, dass im Plangebiet keine großen Hochwasser auftreten. Den-
noch wird das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte gesetzliche Über-
schwemmungsgebiet in die Planänderung übernommen. 

http://www.umweltportal.nrw.de/
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5. Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Landschafts-
planes. Der Landschaftsplan VI „Werl“ stellt für den Geltungsbereich eine Sied-
lungsfläche dar, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet. Landschafts-
rechtliche Schutzausweisungen bestehen nicht. 
 

5.1 Artenschutz 
 

Aufgrund europäischer Vorgaben erfolgte durch die Aktualisierung des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) im März 2010 eine Anpassung der nationalen Ge-
setzgebung zum Artenschutz. Im Rahmen einer nunmehr erforderlichen geson-
derten artenschutzrechtlichen Betrachtung ist zu prüfen, ob im Plangebiet beson-
ders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können und ob 
durch die Umsetzung der Planung Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im 
Zusammenhang mit den diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausge-
löst werden.  
 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) (Stufe I) wurde erstellt (Protokoll s. 
Anhang). Eine mögliche Auslösung der Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten bei Umset-
zung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens wird darin ausgeschlossen. 
 

5.2 Eingriffsregelung 
 

Bei der geplanten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34  findet die Eingriffsre-
gelung gem. §§ 14 bis 17 BNatSchG keine Anwendung, da es sich um einem be-
reits überplanten Bereich handelt. 
 

5.3 Umweltprüfung 
 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB ist eine 
Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden ermittelt und in einem Umweltbericht (Teil II 
der Begründung) beschrieben und bewertet sowie ggf. Maßnahmen zur Kompen-
sation benannt.  
 
 
6 Sonstige Belange 
 

6.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz, Kampfmittel 
 
Im Altlastenkataster des Kreises Soest ist der Planbereich unauffällig. Für einen 
Altlastenverdacht besteht keine Veranlassung. Bezüglich des Bodenschutzes ist 
festzustellen, dass aufgrund der Überplanung eines bereits versiegelten Bereichs 
und dem Ausbleiben weiterer Versiegelungen im Plangebiet keine Beeinträchti-
gung des Bodens stattfindet und insoweit die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 
BauGB erfüllt wird. 
 
Nach Luftbildauswertung der Bezirksregierung Arnsberg befindet sich das Plan-
gebiet im Bereich einer Kampfmittelbelastung, in dem eine mittlere Bombardie-
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rung erfolgte. Eindeutige Hinweise auf vermutliche Blindgängereinschlagstellen 
lässt die Auswertung nicht erkennen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gibt 
nach fachlicher Beurteilung bei Eingriffen in den Boden bzw. Bebauung folgende  
Empfehlung zur Kampfmittelbeseitigung:  

- Absuchen der zu bebauenden Flächen und Baugruben im Planungsbereich 
- Anwenden der Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die 

Kampfmittelbeseitigung  (TV KpMiBesNRW)-Baugrundeingriffe auf Flächen 
mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr im Bereich der Bombardie-
rung (s. http://www.im.nrw.de/sch/725.html)   

Bei Beobachtung von außergewöhnlichen Verfärbungen oder verdächtigen Ge-
genständen im Erdaushub ist bei Durchführung von Bauvorhaben die Ordnungs-
behörde oder die Polizei zu verständigen. Ein entsprechender Hinweis wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  
  

6.2 Immissionsschutz 
 
Bezüglich des Immissionsschutzes ergeben durch sich die Planänderung voraus-
sichtlich keine negativen Veränderungen. Das Plangebiet, umgeben von Gewer-
be- und Industriegebieten sowie von einzelnen Wohngebäuden in östlicher Rich-
tung wird wie bisher mit großflächigem Einzelhandel genutzt.  
 

6.2.1   Störfallrecht 
 
An das Plangebiet grenzt nordöstlich ein Galvanikbetrieb (Am Maifeld 6), der den 
erweiterten Anforderungen der Störfall-Verordnung (12. Bundesimmissions-
schutzverordnung BImSchV) unterliegt. Es ist aus Erfahrungen als möglich anzu-
sehen, dass ein Vollbrand des Galvanikbetriebes entstehen kann, der Brandwär-
meeinwirkungen oder gar eine Brandgefahr für die Handelsimmobilie zur Folge 
haben kann.  
 
Die Immobilie des geplanten Werkzeugmarktes als großflächiger Einzelhandels-
betrieb mit entsprechendem Kundenverkehr stellt insoweit ein schutzwürdiges 
Objekt dar. Allerdings wird dieser Schutzstatus nicht erst durch die Planung aus-
gelöst, sondern bestand bereits während der Nutzung der Immobilie als Möbel-
markt. Auch werden an dem Grundriss des Gebäudes und der Erschließung des 
Geländes keine Änderungen vorgenommen – die Kunden erreichen den Werk-
zeugmarkt von der südwestlich gelegenen Hammer Straße an der dem Galvanik-
betrieb abgewandten Grundstücksseite. Der Gebäudeeingang ist ebenfalls in die-
se Richtung ausgerichtet. Die Anordnung der Stellplätze bzw. die vorhandene 
Grünfläche entlang der südöstlichen Gebäudeseite stellen sicher, dass Kunden 
das Gebäude nicht mit dem PKW umfahren können. An dieser Gebäudeseite hält 
der nahest gelegene PKW-Stellplatz einen Abstand von ca. 33 m zur Grund-
stücksgrenze des Galvanikbetriebes.   
 
Die nordwestlich des Gebäudes befindliche Freifläche dient als Ausfahrt des Ge-
ländes über die Wendeanlage „Am Maifeld“ in direkter Nachbarschaft zum Galva-
nikbetrieb. Auch an dieser Situation ändert sich nichts zum Bestand. Der dem 
Galvanikbetrieb zugewandte Gebäudeteil, der einen Abstand von ca.  13 m bzw. 
25 m/ 32 m zur Grundstücksgrenze einhält, wird ebenfalls unverändert als Lager 
bzw. Verwaltungsbereich genutzt.  
 
Bezüglich der Brennbarkeit des geplanten Lagergutes bei Umsetzung der Planung 
tritt keine Verschlechterung zum derzeitigen Zustand ein.  
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Zum Treffen von Schutzvorkehrungen bietet es sich an, im Rahmen des nachfol-
genden Baugenehmigungsverfahrens für den geplanten Werkzeugfachmarkt ein 
entsprechendes Brandschutzkonzept mit Notfallplänen mit dem benachbarten 
Galvanikbetrieb abzustimmen.      
 

6.3  Klimaschutz 
 
Durch die zum 30.07.2011erfolgte Änderung des Baugesetzbuches wurde der 
Handlungsspielraum der Gemeinden erweitert, bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen den Klimaschutz verstärkt zu berücksichtigen (Klimaschutzklausel in § 1a 
Abs. 5 BauGB). In § 9 Abs. 1 BauGB wurde diesbezüglich der Festsetzungskata-
log für Bebauungspläne konkretisiert. 
 
Aufgrund der im Sinne des Klimaschutzes unerheblichen Änderung des Bebau-
ungsplanes wird von konkreten Festsetzungen zum Klimaschutz abgesehen.  

 
6.4  Denkmalschutz 

 
Denkmalpflegerische Belange werden nach derzeitigem Kenntnisstand durch die 
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 nicht berührt. 
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Teil II Umweltbericht 

7 Einleitung 

7.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Ziel der Bauleitplanung ist die planungsrechtliche Vorbereitung der Revitalisie-
rung der leerstehenden, ehemals von der Firma Roller Möbel genutzten Immobi-
lie an der Hammer Straße. Die Firma Stabilo beabsichtigt hier, neben einem 
Großhandel die Eröffnung eines neuen großflächigen Fachmarktes hauptsächlich 
im Bereich von Baumarktsortimenten mit dem Schwerpunkt Maschinen, Geräte, 
Werkzeuge. Außerdem ist beabsichtigt, den Internetvertrieb zu erweitern. Zur 
Umsetzung des Vorhabens ist die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  
 
Unter Beibehaltung der Festsetzung eines „Sonstigen Sondergebietes“ gem. § 11 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO  betrifft die beabsichtigte 9. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 34 die Festsetzung des großflächigen Einzelhandelstyps, hier die Um-
wandlung  von „Möbelmarkt, maximal zulässige Verkaufsfläche 6.660 m²“  in 
„Werkzeug-Fachmarkt, maximale zulässige Verkaufsfläche 4.700 m²“ mit der 
entsprechenden Sortimentsaufteilung (s.o.  Abb. 1). Zusätzlich soll zur Berück-
sichtigung des geplanten Großhandels als Art der Nutzung ein sonstiger großflä-
chiger Handelsbetrieb gem. § 11 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO zulässig sein. Die geplante 
Festsetzung lautet somit „Sonstiges Sondergebiet – Großflächiger Einzelhandel 
und sonstiger großflächiger Handel  – Werkzeugfachmarkt, maximal zulässige 
Verkaufsfläche 4.700 m² - gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO“. 
 
Es erfolgt keine zusätzliche Bodenversiegelung; die Immobilie selbst sowie die 
versiegelten Außenflächen bleiben in ihrem Ausmaß unverändert.  
 

7.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen und ihre Berücksichtigung 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen 
Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die re-
levanten Fachgesetze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
Schutz-
gut 

Quelle Zielaussage 

Mensch Baugesetz-
buch 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen, insbesondere 
die Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hin-
sichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luft-
verunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 
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schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in 
der Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz 
notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 
Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche 
Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärm-
minderung bewirkt werden soll. 

Tiere 
und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen von ge-
meinschaftlicher Bedeutung zur Sicherstellung einer 
biologischen Vielfalt und insbesondere die Erhaltung 
wildlebender Vogelarten 

Bundes-
naturschutz-
gesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen 
Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch 
in Verantwortung künftiger Generationen im besie-
delten und in unbesiedelten Bereichen zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich 
wiederherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. 

Baugesetz-
buch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbeson-
dere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege, ins-
besondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Was-
ser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete sowie 
• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 
erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes von seinen in § 1 (6) Nr. 7 a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des 
Bundesnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Boden Bundes-
boden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich sei-
ner Funktion im Naturhaushalt, insbesondere als Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere 
und Pflanzen, 
• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser 
und Nährstoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz), 
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• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und 
forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und 
öffentliche Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenver-
änderungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädli-
cher Bodenveränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Boden-
veränderungen und Altlasten. 

 Baugesetz-
buch 

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verrin-
gerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden 
(Bodenschutzklausel); Gewährleistung einer sozial-
gerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allge-
meinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beein-
trächtigung ihrer ökologischen Funktionen 

Landes- 
Wasserge-
setz NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträch-
tigungen und die sparsame Verwendung des Was-
sers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundes-
immissions-
schutzgesetz 
inkl. 
Verordnun-
gen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hin-
sichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, 
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luft-
verunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung ei-
nes hohen Schutz-niveaus für die gesamte Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes (und damit auch der klimatischen Ver-
hältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und 
Grundlage für seine Erholung 

Land-
schaft 

Bundesna-
tur-
schutzge-
setz/ Land-
schafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederher-
stellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaf-
ten Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 

Baugesetz-
buch 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
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der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regional-
planes und des Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerland-
kreis stellt für das Plangebiet einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen (GIB) dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich 
Siedlungsfläche dargestellt. 
 
 
 

8. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
8.1 Schutzgut Mensch 
 
Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Ge-
sundheit bzw. ihr Wohlbefinden zu betrachten. Zur Wahrung dieser Daseins-
grundfunktionen der ortsansässigen Menschen sind insbesondere als Schutzziele 
das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu nennen. Hieraus lässt sich 
eine notwendige Berücksichtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie der 
Erholungsfunktion ableiten.  

 
Bewertung 
 
Da der Planbereich umgeben von gewerblich genutzten Flächen liegt und es sich 
bei der vorliegenden Planung unter Beibehaltung des derzeit festgesetzten Son-
dergebietes für einen großflächigen Handel lediglich um die Änderung des Sorti-
ments handelt, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die nur geringfügig vor-
handene Wohnnutzung in der näheren Umgebung und die Erholungsfunktion 
(Lärm, Luftschadstoffe, Staub, Gerüche und Ortsbild) durch die Planung festzu-
stellen. Bezüglich der Klassifizierung des nordöstlichen Nachbarbetriebs (Am Mai-
feld 6) als Störfallbetrieb tritt durch die Planung keine Verschlechterung auf, da 
die Situation bereits vorher bestand. Die Handelsimmobilie ist in diesem Zusam-
menhang als schutzwürdiges Objekt zu betrachten. 
 
 
8.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes stehen für Tiere und Pflanzen der 
Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenviel-
falt sowie der Schutz der Lebensräume und –bedingungen im Vordergrund. Ins-
besondere sind hier Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und 
Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten zu sehen. Es sind demnach die Bio-
topfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet, umgeben von gewerblicher Nutzung, wurde bis zur Räumung der 
Immobilie durch die Firma Roller als Möbelmarkt mit zugehörigen Stellplätzen 
genutzt. 20 % der Grundstücksfläche dienen als Grünfläche (Bäumen, Sträucher 
und Wiese) und Überschwemmungsbereich, dies hauptsächlich entlang der östli-
chen Grenze des Plangebiets, das unmittelbar an den Sönnerbach angrenzt. Der 
Biotopwert des Plangebietes ist mit Ausnahme der vorhandenen Einzelbäume als 
gering zu betrachten.  
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Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Lage und der bisherigen Nutzung 
der Fläche von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope 
berührt sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Pla-
nung keine Betroffenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst 
wird und daher auch keine Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet bietet aufgrund seiner Biotopausstattung und der Lage inmitten 
gewerblich genutzter Bauflächen kaum Lebensraum für die Tierwelt. Diese Situa-
tion wird durch die Planung nicht verändert, so dass festgestellt werden kann, 
dass die Planung keine positiven, aber auch keine negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Tiere und Pflanzen verursacht. 
 
 
8.3 Schutzgut Boden 
 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umge-
gangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaus-
halt, insbesondere als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bo-
denorganismen. Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, sei-
ne Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, seine Grundwasser-
schutzfunktion und seine Funktion als Archiv für Natur- und Kulturgeschichte zu 
schützen. Insbesondere bewertungsrelevant sind die bodenökologischen Funktio-
nen wie die Biotopbildungsfunktion und die Grundwasserschutzfunktion. 
 
Naturräumlich ist das Plangebiet dem Unteren Hellweg, hier der Soester Unter-
behörde, zuzuordnen, in der neben basenreichen Aue- und Gleyböden der Niede-
rungen auf flachen Anhöhen mächtige fruchtbare Parabraunerden existieren. Im 
besiedelten Bereich -wie hier vorliegend- ist der Boden durch Versiegelung seiner 
Funktionen gänzlich beraubt. Lediglich im Bereich der unversiegelten Flächen be-
sitzt der Boden - wenn auch durch anthropogene Überformung eingeschränkt – 
Biotopfunktionen.  
 
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt bzw. bestehen für einen Altlastenver-
dacht zurzeit keine Hinweise. Ebenso ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
nicht von einem Vorhandensein von Bodendenkmälern auszugehen. 
  
Bewertung 
 
Aufgrund der Entwertung des Bodens durch Versiegelung und Überformung 
durch Modellierungsmaßnahmen liegt im Plangebiet eine sehr geringe Wertigkeit 
des Bodens hinsichtlich der funktionalen Belange vor. Durch die Planung kommt 
es zu keiner Verschlechterung  der Bodenfunktionen, da keine zusätzliche Ver-
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siegelung bzw. Eingriffe in den Boden erfolgen. Somit wird dem Bodenschutzge-
bot des § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen.  
 
8.4 Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushalts ist mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung i. S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgen-
den Generationen ohne Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung 
offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Ober-
flächenwasser zu unterscheiden.  
 
Innerhalb des Plangebiets befindet sich in seinem östlichen Teil der gesetzliche 
Überschwemmungsbereich des Salzbach/Sönnerbachsystems nach preussischem 
Wassergesetz. Dabei sind zwischenzeitlich gewonnene Kenntnisse eines digitalen 
Geländemodells und Veränderungen im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnah-
men nicht berücksichtigt. Aussagekräftiger im Hinblick auf den Aspekt Hochwas-
ser und zu beachten sind vielmehr die vom Land NRW festgesetzten und im Um-
weltportal NRW bereitgestellten Karten der Überschwemmungsgebiete. Das Plan-
gebiet liegt gemäß der Karte der „vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebie-
te“ außerhalb des Überschwemmungsbereichs (s.o., Teil I, Abb.2 bzw. 
www.umweltportal.nrw.de/Wasser). Auch liegt das Plangebiet außerhalb eines Bereichs, 
der bei einem seltenen Hochwasserereignis überflutet würde (HQ500, d.h. 500-
jährliches Ereignis). Selbst bei einem Niederschlagsereignis mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einer Überflutung (HQ10-HQ50, d.h. 10-jährliches bis 50-jährliches 
Ereignis) befindet sich das Plangebiet außerhalb des berechneten überfluteten 
Bereichs (s.o., Teil I, Abb. 3).  
 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grundwasserneubildungsrate 
sind aufgrund der Standortbedingungen des Plangebietes als gering einzustufen. 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund der Beibehaltung der Standortbedingungen werden durch die Planung 
keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser  ausgeübt.  
 
 
8.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
Bei den Schutzgütern Klima und Luft sind die Schutzziele die Vermeidung von 
Luftverunreinigungen, Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des 
Bestandsklimas und der lokalklimatischen Austauschfunktionen. Im Falle der Be-
bauung von Freiräumen sind Umweltauswirkungen aus ansteigendem Verkehr 
und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und abnehmender Luft-
zirkulation zu erwarten. Aufgrund der Lage innerhalb gewerblich genutzter Bau-
flächen und des mit einer Einzelhandelsnutzung verbundenen Verkehrsaufkom-
mens ist im Plangebiet von einer Vorbelastung auszugehen.  
 
Bewertung 
 
Erhebliche klimatische Veränderungen durch die Planung sind aufgrund seiner 
unveränderten Nutzung als Handelsstandort nicht zu erwarten. Für das Schutzgut 
Luft/Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 

http://www.umweltportal.nrw.de/Wasser
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8.6 Schutzgut Landschaft 
 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das 
es in seiner Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt, und zum anderen 
die Erhaltung ausreichend großer, unzerschnittener Landschaftsräume. Vor die-
sem Hintergrund sind insbesondere Landschaftsteile mit besonderen Ausprägun-
gen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
 
Das Plangebiet liegt inmitten von gewerblichen Bauflächen, lediglich im nordöstli-
chen Bereich jenseits des Sönnerbachs befindet sich eine einreihige lockere 
Wohnbebauung mit Hausgärten. Aufgrund der starken Überbauung und  der 
Strukturarmut des Plangebietes und seiner Umgebung besteht gegenüber dem 
Schutzgut Landschaft keine erhebliche Empfindlichkeit. 
 
Bewertung 
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund der  
Vorbelastung durch das Planvorhaben nicht zu erwarten. 
 
 
8.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige – 
auch im Boden verborgene – Anlagen, wie Park- oder Friedhofsanlagen und an-
dere vom Menschen gestaltete Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kultur-
landschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als vom Menschen geschaffene 
Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft 
insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein 
oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z. B. 
besonders ertragreiche landwirtschaftliche Böden. 
 
Bewertung 
 
Da weder wertvolle Gebäude noch gestaltende Landschaftsteile im Plangebiet 
vorhanden sind, besteht durch die Planung keine erhebliche Empfindlichkeit ge-
genüber dem Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 
 
 
8.8 Wechselwirkungen 
 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 
Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechsel-
wirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge 
unter den Schutzgütern zu betrachten. 
 
Aufgrund der Beibehaltung der Standortbedingungen und der Art der Nutzung 
des Geländes werden sich durch die Planung keine Veränderungen der Umwelt-
bedingungen und deren Wechselwirkungen untereinander ergeben.  
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8.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 
Bei der vorgesehenen Planung handelt es sich um die planungsrechtliche Vorbe-
reitung der Wiedernutzung einer leerstehenden Immobilie. Es wird lediglich unter 
Beibehaltung der Art der Nutzung „Einzelhandel“ und zusätzlich „Großhandel und 
Internetvertrieb“ das Kernsortiment von „Möbel“ in „Werkzeuge und Maschinen“ 
geändert. Die Gebäude- und Freiflächen sowie die Erschließung bleiben unverän-
dert gegenüber der vorhandenen Situation.  Aufgrund dieser Tatsache löst die 
Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen aus.  
 
Folgende Umweltauswirkungen in der bestehenden Situation werden durch die 
Planung beibehalten: 
 

 
 
*** sehr erheblich/ ** erheblich/ * weniger erheblich/ - nicht erheblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkung                       Erheb-
lichkeit         

Mensch Immissionsbelastung durch Verkehrslärm,  - 
Einzelhandelsimmobilie gilt als schutzwürdiges Ob-
jekt wg. benachbartem Störfallbetrieb  

 

Pflanzen 
und Tiere 

Verlust von Teillebensräumen und Biotopfunktio-
nen; Chance zur Errichtung von Potentialen  für 
neue Lebensräume durch Grüngestaltung 

- 

Boden Beeinträchtigung der Bodenfunktion (Grundwasser, 
Oberflächenwasserretention) 
Verlust von Bodenfunktion durch Versiegelung, Bo-
denbewegung und Verdichtung 

- 

Wasser Reduzierung der Grundwasserneubildung 
Beschleunigung des Wasserabflusses 
Verlust von Oberflächenretention 

- 

Luft und 
Klima 

Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch zu-
sätzliche Überbauung und Bodenversiegelung 

- 

Land-
schaft 

Neustrukturierung des Landschaftsbildes mit Chan-
cen zur Aufwertung 

- 

Kultur- 
und Sach-
güter 

- nicht vorhanden - - 

Wechsel-
wirkun-
gen 

  
Sich negativ verstärkende Wechselwirkungen  - 
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9. Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 
 
 
9.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der  

Planung 
 
Mit der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Somit 
wird die Umsetzung der Planung keine Verschlechterung des Umweltzustandes 
hervorrufen. Im Zuge der Planrealisierung können hinsichtlich der Schutzgüter  
Pflanzen und Tiere sowie Boden Verbesserungen bezüglich der Ausstattung der 
Grünflächen sowie des Versiegelungsgrades der Stellplätze erreicht werden. 
 
 
9.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne Durchführung der Planung bleibt der Umweltzustand ebenfalls im derzeiti-
gen Status. 
 
 
9.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
 
Mit der Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden, die 
vermieden, verringert oder ausgeglichen werden sollten. Gleichwohl ergibt sich  
die Möglichkeit bei Wiedernutzung der Immobilien z.B. durch Aufwertung der 
Grünflächen den Lebensraum für Pflanzen und Tieren ökologisch aufzuwerten.  
 
 
9.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Zur Wiederbelebung der leerstehenden Immobilie an der Hammer Straße besteht 
zurzeit keine Planungsalternative. Grundsätzlich wäre die Planung einer gewerbli-
chen Baufläche denkbar. Eine solche Planung wäre möglichweise mit erhebliche-
ren Umweltauswirkungen verbunden. Darüber hinaus existiert hierzu im Gegen-
satz zur Handelsnutzung kein Investor.  
 
 
 

10. Zusätzliche Angaben 
 
10.1 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruhen einige Aussagen z.B. zum Schutzgut Luft und Klima auf 
grundsätzlichen oder allgemeinen Angaben. 
 
 
10.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen wie z. B. schädliche 
Immissionen auftreten, wird unverzüglich die zuständige Fachbehörde informiert 
und notwendig werdende Überwachungsmaßnahmen getroffen. 
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10.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung 

Zu prü-

fende 

Aspekte/ 

Schutz-
güter 

(§ 1 Abs. 
6 Nr. 7 
BauGB) 

Umweltzustand 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe a) 

Wirkungen der Pla-

nung 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe b) 

Maßnahmen zur 

Vermeidung, Ver-

minderung und 

zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe c) 
Mensch 
und Ge-
sundheit, 
Bevölke-
rung ins-
gesamt 

Planbereich stellt  
Sonderbaufläche 
großflächiger Einzel-
handel dar 
Umgebung von ge-
werblicher Baufläche 
geprägt; Störfallbe-
trieb in Nachbarschaft 
„Am Maifeld 6“;  
keine Erholungsfunk-
tion gegeben 

Gewerblicher Charak-
ter und Lärm durch 
Verkehr bleiben un-
verändert 
Störfallbetrieb in der 
Nachbarschaft und 
daraus folgend Han-
delsimmobilie als 
„schutzwürdiges Ob-
jekt“ bleiben unver-
ändert 
weiterhin keine Erho-
lungsfunktion 

Nicht erforderlich, da 
keine Verschlechte-
rung; Lenkung des 
Verkehrs auf woh-
nungsabgewandte 
Seite des Grund-
stücks 

Land-
schaft, 

Tiere und 
Pflanzen, 
Biologi-

sche Viel-
falt 

Artenarmes gewerb-
lich genutztes Gebiet 
Keine schützenswer-
ten Arten 

Beibehaltung der we-
nigen Teillebensräu-
me 

Nicht erforderlich; 
Verbesserung durch 
ökologische Aufwer-
tung der Grünflächen 
und Stellplätze mög-
lich  

Boden Versiegelte bzw. 
anthropogen über-
formte Böden mit 
stark  eingeschränk-
ten Bodenfunktionen 
Keine schutzwürdigen 
Böden 

Beibehaltung der Si-
tuation 

Ausgleich nicht erfor-
derlich 

Wasser Keine Oberflächen-
gewässer im Plange-
biet vorhanden 
Plangebiet liegt im 
(veralteten) Über-
schwemmungsgebiet 
preussischer Aufnah-
me  

Keine erheblichen 
Auswirkungen 
Keine ersichtliche 
Hochwassergefahr 

Nicht erforderlich 

Luft Vorbelastung durch 
Lage in gewerblich 
genutzter Umgebung 

Keine erheblichen 
Auswirkungen 

Nicht erforderlich 

Klima Vorbelastung durch 
Lage in gewerblich 
genutzter Umgebung 

Keine erheblichen 
Auswirkungen 

Nicht erforderlich 
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Zu prü-

fende 

Aspekte/ 
Schutz-

güter 
(§ 1 Abs. 

6 Nr. 7 
BauGB) 

Umweltzustand 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe a) 

Wirkungen der Pla-

nung 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe b) 

Maßnahmen zur 

Vermeidung, Ver-

minderung und 
zum Ausgleich von 

Beeinträchtigungen 
(Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB Nr. 2 

Buchstabe c) 
Kultur- 

und sons-
tige Sach-

güter 

Keine Kultur- und 
sonstigen Sachgüter 
vorhanden  

Keine Auswirkungen Nicht erforderlich 

Wechsel-
wirkungen 

vorhanden Keine Veränderung Nicht erforderlich  

 
 
 
Werl, im Mai 2016 
i. A. 

 
Ludger Pöpsel 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  462 
 

TOP             3 
 

 
 Schul- u. SportA 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
14.06.2016 
      
07.07.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 27.05.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Bildung u. Kultur   20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 40-Si       

 
 

Titel: Sälzer-Sekundarschule 
 Änderung des pädagogischen Konzepts von 
 teilintegriertem zu integriertem Unterricht 
 
 

Sachdarstellung: 
In Vorbereitung zur Errichtung einer Sekundarschule in Werl wurde in 2011 das 
jetzige pädagogische Konzept von einer pädagogischen Planungsgruppe erarbeitet. 
Dieses pädagogische Konzept war Bestandteil des Genehmigungsantrages an die 
Bezirksregierung. Mit Bescheid vom 02.02.2012 der Bezirksregierung wurde unter 
Hinweis u.a auf die teilintegrierte Beschulung die entsprechende Genehmigung 
erteilt.  
 
Jetzt strebt die Sälzer-Sekundarschule die Umwandlung des pädagogischen Kon-
zepts von teilintegrierter Unterrichtung nach integrierter Unterrichtung an. 
 
Nachfolgend dazu die Erläuterungen der Schulleitung. Darüber hinaus wird Frau 
Fuhlrott während der Sitzung für weitergehende Fragen zur Verfügung stehen.  
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Die Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl strebt die Umwandlung der als teilin-
tegriert genehmigten Sekundarschule in eine integrierte Sekundarschule an. 

Erläuterungen 

 Laut Schulgesetz des Landes NRW wird in der Sekundarschule in der teilintegrier-
ten Form in bestimmten Fächern ab der Klasse 7 Unterricht auf zwei Anspruchsebe-
nen (Grundebene, Erweiterungsebene) erteilt: in Mathematik und in Englisch ab 
Klasse 7, in Deutsch ab Klasse 8 oder 9, in einem der Fächer Physik oder Chemie ab 
Klasse 9. Dabei findet der Unterricht auf den beiden Anspruchsebenen in der Regel 
in äußerer Fachleistungsdifferenzierung statt. Das heißt, der Klassenverband wird 
aufgelöst und es wird in Lerngruppen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus unter-
richtet. 

 In der Sekundarschule in der integrierten Form wird in den oben genannten Fä-
chern ebenfalls in zwei Anspruchsebenen differenziert und unterrichtet. Der entschei-
dende Unterschied liegt aber darin, dass alle Schülerinnen und Schüler weiterhin im 
Klassenverband unterrichtet werden können. Das bietet uns die Möglichkeit, das ge-
meinsame Lernen (miteinander und voneinander) auch nach der Klasse 6 konse-
quent weiterzuführen. 

Unser langfristiges Ziel ist es, mehr Schülerinnen und Schüler zu qualitativ höheren 
Abschlüssen zu führen. 

Dazu möchten wir nachfolgende Aspekte zur Begründung ausführen: 

Durch den Erhalt des Klassenverbandes bleiben die Vorteile der Klassengemein-
schaft erhalten. Der Geborgenheitsfaktor in der gewachsenen Lerngruppe, in der Re-
geln und Rituale seit Jahrgang 5 eintrainiert worden sind, führt zu einem besseren 
Sozialverhalten und erhöht somit die Arbeitskonzentration. Die Klassenlehrerteams 
können ihrem Erziehungsauftrag in besonderer Weise gerecht werden, da sie auch in 
den Hauptfächern Mathematik, Englisch, Deutsch und Physik bzw. Chemie ihre ge-
samte Klasse vor sich haben. Dies ist ein enormer Vorteil der integrierten Form, da 
bei äußerer Differenzierung den Klassenlehrern nur noch wenige Stunden im Klas-
senverband verbleiben. Kontinuierliche Lernbegleitung und -beratung (eine zentrale 
Klassenlehreraufgabe) ist nur noch eingeschränkt möglich. Vor allem Schülerinnen 
und Schüler mit besonderem Förderbedarf (Inklusion oder Integration) würden von 
der angestrebten Änderung deutlich profitieren. 

Nach den Forschungsergebnissen des amerikanischen Bildungs-Psychologen Her-
bert W. Marsh zu  dem Themenkomplex „Selbstkonzept und Motivation“ entwickeln 
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ein ausgeprägteres Selbstkonzept, wenn 
sie in einer Lerngruppe arbeiten, in der sie zur Leistungsspitze zählen. Sie sind moti-
vierter und erreichen durch den sogenannte Bezugsgruppeneffekt (Big Fish Little 
Pond Effekt) deutlich bessere Ergebnisse als in einer Lerngruppe, in der sie sich im 
mittleren Leistungsspektrum befinden. Darüber hinaus festigen und vertiefen sie ihr 
Wissen und Können, wenn sie nach der Methode „Lernen durch Lehren“ als Experten 
fungieren, indem sie lernschwächere Schüler unterstützen.  

Von der Vorbildfunktion der leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler profitieren 
ebenfalls die Leistungsschwächeren, denen ansonsten weiterführende Impulse und 

http://wiki.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/FB04_Grundschulwiki/index.php/Selbstkonzept
http://wiki.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/FB04_Grundschulwiki/index.php/Motivation
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Einfälle oftmals fehlen würden. Sie werden zudem durch das vorgenannte Helfersys-
tem mitgezogen. Insgesamt ist durch das längere gemeinsame Lernen also eine 
Leistungssteigerung sowohl für stärkere als auch für schwächere Schülerinnen und 
Schüler zu erreichen. 

Ein weiterer Vorteil liegt im Bereich einer höheren Durchlässigkeit im Hinblick auf ei-
nen Wechsel der Anspruchsebenen. Ein Schüler / eine Schülerin kann bei klassenin-
terner Fachleistungsdifferenzierung problemlos den Kurs wechseln, ohne die Fach-
lehrkraft und die Lerngruppe verlassen zu müssen.   

Ein positiver Nebeneffekt besteht darin, dass die bei äußerer Differenzierung erfor-
derlichen Raumwechsel deutlich minimiert werden können, was nicht nur zu größerer 
Ruhe im Schulalltag führt, sondern auch der Sauberkeit und Ordnung innerhalb der 
Räume zugutekommt. Aus organisatorischer Sicht ergibt sich ein geringerer Raum-
bedarf, der angesichts der Raumknappheit von Vorteil ist. 

Schulleitung, Kollegium und die Elternvertreter (im Rahmen der Schulpflegschafts-
versammlung) sind von den Vorteilen der Umwandlung in eine integrierte Sekundar-
schule überzeugt. Wir gehen davon aus, dass die Schulkonferenz, die am 29.06.2016 
tagen wird, dem Vorhaben zustimmt und damit die Voraussetzung für den Antrag des 
Rates an die Bezirksregierung Arnsberg schafft. 

 
Nach den maßgebenden rechtlichen Vorgaben des Schulgesetzes entscheidet die 
Schulkonferenz u.a. über das Schulprogramm, demnach auch über das pädagogi-
sche Konzept nach dem an der Schule unterrichtet wird. Die Entscheidung der 
Schulkonferenz ist dann dem Schul- und Sportausschuss mit der Bitte um eine 
Beschlussempfehlung für den Rat vorzulegen. Der Beschluss ist für den Schulträger 
Voraussetzung, um das Genehmigungsverfahren durch die Bezirksregierung zur 
Änderung des Konzeptes einleiten zu können. Bei der Schulanmeldung für das 
Schuljahr 2017/18 kann dann das neue Unterrichtskonzept, nach Genehmigung 
durch die Bezirksregierung, zugrunde gelegt werden. 
 
Die Schulkonferenz tagt am 29.06.2016, d.h. zwischen der Sitzung des Schul- und 
Sportausschusses und der Sitzung des Rates. Demnach wird heute eine Beschluss-
empfehlung, vorbehaltlich der Entscheidung der Schulkonferenz vom 29.06.2016, 
getroffen. Zum Zeitpunkt der Ratssitzung am 07.07.2016 liegt das Protokoll der 
Schulkonferenz vor.  
 
Die zum kommenden Schuljahr 2016/17 beginnenden Schüler/innen werden noch 
nach dem jetzigen, bestehenden Konzept unterrichtet, da zum Zeitpunkt deren 
Anmeldung noch die teilintegrierte Unterrichtsform Bestand hatte.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schulkonferenz der 
Sälzer-Sekundarschule, dem Rat der Wallfahrtsstadt Werl zu empfehlen, dass die 
Verwaltung beauftragt wird, bei der Bezirksregierung die Änderung des pädagogi-
sche Konzept der Sälzer-Sekundarschule von teilintegriert nach integriert mit 
Wirkung zum Beginn des Schuljahres 2017/18 zu beantragen.  
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  481 
 

TOP                   
 

 

      
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

      

07.07.2016 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 21.06.2016 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10.1  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 110 24 80/7-Be      

 

Titel:  
Gründung der 

1. Tarifgemeinschaft Münsterland - Ruhr-Lippe GmbH und 
2. WestfalenTarif GmbH 

 
Sachdarstellung: 
 

Anlass der Einführung eines einheitlichen Gemeinschaftstarifes in West-
falen-Lippe: 

Im Raum Westfalen-Lippe existieren fünf regionale Nahverkehrstarife: 
- Der Münsterland-Tarif (in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf 

und der Stadt Münster). 
- Der Ruhr-Lippe-Tarif (in den Kreisen Unna, Soest, dem Märkischen Kreis, dem 

Hochsauerlandkreis und der Stadt Hamm sowie für Fahrten aus / nach  Dort-
mund, Hagen, Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg, Witten, Wetter, Herdecke und 
Breckerfeld). 

- Der Sechser (in den Kreisen Herford, Minden-Lübbecke, Lippe, Gütersloh und 
der Stadt Bielefeld). 

- Der Hochstift-Tarif (in den Kreisen Paderborn und Höxter). 
- Der VGWS-Tarif (in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe). 
 
Diese Gemeinschaftstarife ermöglichen in ihrer Region die Nutzung von Bus und 
Bahn mit nur einem Ticket. Das Ticketsortiment der einzelnen Räume weist be-
reits heute schon viele Gemeinsamkeiten auf. Es gibt regionale oder lokale Be-
sonderheiten und Unterschiede, um den unterschiedlichen Bedürfnissen vor Ort 
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gerecht zu werden. Für Fahrten über die jeweiligen Tarifgrenzen hinaus gilt zu-
sätzlich der landesweite NRW-Tarif als verbindendes Element in ganz NRW. 
 
Für den örtlichen und regionalen Bus- und Bahnverkehr in Westfalen-Lippe ist ein 
kunden- und nachfrageorientiertes Tarifangebot vorhanden, wie es auch steigen-
de Fahrgastzahlen in Stadtverkehren und wichtigen Regionalverkehren zeigen. 
Entwicklungsbedarf gibt es hingegen bei den Nahverkehrstarifen für die Kunden, 
die mit der Bahn und dem Bus längere Reiseweiten zurücklegen und dabei die 
heutigen Tarifgemeinschaften verlassen. Dieser Bedarf entsteht einerseits durch 
ein erheblich gewachsenes Angebot an guten Verbindungen im Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV). Andererseits basiert er auf dem sich verändernden Mobi-
litätsverhalten der Menschen in Westfalen. Vor allem im SPNV sind die Fahrgast-
zahlen kontinuierlich gestiegen und der Anteil längerer Fahrten über heutige Ta-
rifgebiete hinaus nimmt deutlich zu.  
 
Der Zuschnitt der heutigen westfälischen Tarifräume wird dieser Entwicklung 
nicht mehr gerecht. Es fehlt ein westfalenweites Tarifangebot. Mit der Gründung 
des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) im Januar 2008 hat die 
Forderung nach einem westfälischen Nahverkehrstarif zugenommen. Der politi-
sche Auftrag aus den Reihen der beteiligten Kommunalpolitiker hat dieses ver-
kehrspolitische Ziel für Westfalen weiter konkretisiert. Hinzu kommt: Auch das 
Nahverkehrsgesetz für den öffentlichen Nahverkehr in NRW verpflichtet die Auf-
gabenträger für den Öffentlichen (Straßen-) Personennahverkehr (ÖSPV) und 
den SPNV zur Entwicklung einheitlicher Gemeinschaftstarife in den drei neu defi-
nierten NRW-Verkehrsräumen Nahverkehr Rheinland, Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr und eben auch im Raum Westfalen-Lippe. 
 
Das gemeinsame Ziel ist das Zusammenwachsen der heutigen fünf westfälischen 
Nahverkehrstarife zu einem großen Flächentarif. Möglich werden damit z.B. Fahr-
ten von Münster bis Siegen, von Dortmund bis Minden oder von Hagen bis Pa-
derborn in einem Tarif –unter Beseitigung der heutigen inneren Tarifgrenzen in 
Westfalen. Gleichzeitig soll es möglich sein, in den unteren Preisstufen lokale und 
regionale Fahrpreise anzubieten und regionale Tarifangebote auszugestalten, um 
am Markt optimal kundenorientiert und wirtschaftlich agieren zu können. Insge-
samt lassen sich mit dem westfälischen Gemeinschaftstarif folgende Ziele ver-
binden: 
 
- Tarife harmonisieren, 
- Tarifübergänge kundenfreundlich gestalten, 
- Transparenz der Tarife erhöhen, 
- Einheitlichkeit der Tarifangebote herbeiführen, 
- aktive Markterschließung mit gemeinsamem Marktauftritt fördern, 
- Verantwortung im lokalen / regionalen Nahbereich erhalten, 
- Erlöse sichern. 
 
Gem. § 5 (3) ÖPNVG NRW hat der NWL als zuständiger SPNV Aufgabenträger in 
Westfalen-Lippe in Abstimmung mit seinen Mitgliedern u.a. auf einen einheitli-
chen Gemeinschaftstarif in Westfalen Lippe hinzuwirken. Auf Grundlage des § 5 
(3) ÖPNVG NRW wurde durch die Tarifräume in Westfalen-Lippe („Der Sechser“, 
„Hochstift-Tarif“,  „Münsterland-Tarif“, „Ruhr-Lippe-Tarif“, „VGWS-Tarif“) und 
dem NWL am 25.01.2012 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, nach 
der ein raumweiter Gemeinschaftstarif vorbereitet und umgesetzt werden soll. 
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Der NWL hat sich mit den regionalen Tariforganisationen und den erlösverant-
wortlichen Partnern in Westfalen-Lippe darauf verständigt, auf der Grundlage des 
als Anlage 2 beigefügten Konsortialvertrages und des als Anlage 3 beigefügten 
Gesellschaftsvertrages die WestfalenTarif GmbH zu gründen. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Entwicklung, Bildung und die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des WestfalenTarifes. 
 
Mit der verstärkten tariflichen Zusammenarbeit wird ein Abbau der Zugangs-
hemmnisse, insbesondere bei tarifraumüberschreitenden Fahrten, angestrebt. 
Damit ist die gutachterlich bestätigte Erwartung verbunden, mit dem neuen Ge-
meinschaftstarif auch Zuwächse bei den Fahrgeldeinnahmen zu erzielen. 
 
Der WestfalenTarif soll ab dem 01.08.2017 für alle SPNV/ÖPNV-Fahrten ange-
wendet werden, die innerhalb der Grenzen Westfalen-Lippes beginnen und en-
den. Die heute bestehenden Gemeinschaftstarife werden dabei in den Westfalen-
Tarif überführt.  Auch alle Fahrten innerhalb des Gebietes von Westfalen-Lippe, 
die derzeit noch im NRW-Tarif tarifiert werden, werden künftig im WestfalenTarif 
abgebildet.  
 
Gründung einer WestfalenTarif GmbH 

Zur Koordinierung des neuen Gemeinschaftstarifes in Westfalen-Lippe ist die 
Gründung einer WestfalenTarif GmbH erforderlich. Gesellschafter der Westfalen-
Tarif GmbH werden die bereits bestehenden Tariforganisationen, wie die Tarif-
gemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe sowie der Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL) als Aufgabenträger des SPNV (vgl. § 3 Gesellschaftsver-
trag). Die zukünftige Gesellschaft wird sich für die Absolvierung des operativen 
Geschäfts der heute schon bestehenden Geschäftsstellen bedienen. Damit blei-
ben bewährte –dezentrale– Strukturen erhalten und der Aufbau einer gänzlich 
neuen Organisationseinheit wird vermieden.  
 
Rechtsformänderung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe 
GbR und Begründung für die gewählte Rechtsform der WestfalenTarif-
Gesellschaft 

Derzeit ist die Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr–Lippe als Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) organisiert. Gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW dürfen 
für die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune jedoch nur Rechtsformen ge-
wählt werden, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag be-
grenzen. Bei einer GmbH liegt die geforderte Haftungsbegrenzung kraft Gesell-
schaftsform vor. Ausnahmen hiervon sind zwar möglich, hier muss jedoch be-
gründet werden, warum die Rechtsform der GmbH nicht ebenso geeignet ist und 
in wie fern eine Haftung auf vertraglichem Wege beschränkt werden kann. Die 
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr–Lippe muss als Gesellschafter der Westfa-
lenTarif GmbH außenrechtliche Verpflichtungen eingehen. Daher ist es erforder-
lich, die bestehende GbR in eine GmbH umzuwandeln (Anlage 1). Die Wahl der 
GmbH als Rechtsform für die zukünftige WestfalenTarif-Gesellschaft erfolgt aus 
denselben Gründen.  
 
Organisation und Management des WestfalenTarifes -Das Zwei-Ebenen-

Modell– 
Die Aufgaben wie Preisgestaltung in den unteren Preisstufen (regionale und in-
nerstädtische Fahrten), die Verteilung der entsprechenden Einnahmen auf die 
einzelnen Verkehrsunternehmen, regionale und lokale Marketingmaßnahmen, 
Einführung nur regional gültiger Fahrausweise etc. werden weiterhin von den be-
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stehenden Tarifgemeinschaften vor Ort wahrgenommen. Aufgaben wie Preisge-
staltung in den oberen Preisstufen (lange Reiseweiten), die Verteilung der ent-
sprechenden Einnahmen auf die einzelnen Verkehrsunternehmen, westfalenweite 
Marketingmaßnahmen, Schaffen von technischen Rahmen für den Vertrieb, Ein-
führung neuer in ganz Westfalen-Lippe geltender Fahrausweise sowie das Stellen 
des Tarifantrags bei der zuständigen Bezirksregierung werden zukünftig von der 
WestfalenTarif GmbH koordiniert. Diese überregionalen Aufgaben werden in Ab-
stimmung zwischen den Partnern von einzelnen Geschäftsstellen federführend 
wahrgenommen. Mit dieser Trennung der Einflusssphären in eine regionale west-
fälische Ebene und eine gemeinsame westfälische Ebene wird ein Zwei-Ebenen-
Modell etabliert. Die lokale oder regionale Verantwortung für einen finanziell aus-
kömmlichen Tarif wird auf diese Weise nicht an eine zentrale Einheit übertragen, 
sondern bleibt regional verankert. Die Fahrgäste werden dennoch einen als ein-
heitlich strukturiert wahrzunehmenden Gemeinschaftstarif erhalten; dafür dass 
dies so realisiert wird und auch bleibt, wird die WestfalenTarif GmbH Sorge tra-
gen. Die bisher der Vielfalt der Tarife geschuldete Komplexität wird aus Fahrgast-
sicht nicht mehr existieren. Die dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Ausge-
staltung der Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der WestfalenTarif 
GmbH als Zwei-Ebenen-Modell prägt das Wesen der neuen Gesellschaft.  
 
Der WestfalenTarif harmonisiert die regionalen Gemeinschaftstarife und führt 
diese mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche für die Kunden zusammen. Lo-
kale oder regionale Tarifangebote, z.B. in Form einer eigenständigen Preisfestle-
gung, werden dabei weiterhin möglich bleiben. So sollen bspw. die Entscheidun-
gen über die Fahrpreisgestaltung innerhalb der bisherigen Tarifräume (Preisstu-
fen  0 –6  des Münsterland–Ruhr-Lippe-Tarifes) wie bisher durch die bestehen-
den Tarifgemeinschaften getroffen werden. Einheitliche Fahrpreise wird es indes 
in den höheren Preisstufen geben. Die ÖPNV-Akteure vor Ort können damit im 
Rahmen ihrer unmittelbaren wirtschaftlichen Verantwortung für ihre Linienver-
kehre Sorge dafür tragen, dass im Zuge der Vereinheitlichung des Tarifes die lo-
kalen und regionalen Einflussmöglichkeiten erhalten bleiben. Dies ist zur Sicher-
stellung von kundenorientierten und finanziell auskömmlichen Tarifen vor Ort 
sinnvoll und kein Widerspruch zu einer Harmonisierung unter dem Dach eines 
einzigen neuen Gemeinschaftstarifes, dem WestfalenTarif. 
 
Zustimmung der Wallfahrtsstadt Werl 
Das Zustimmungserfordernis der Wallfahrtsstadt Werl zur Rechtsformänderung 
der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe und zur Gründung der Westfalen-
Tarif mbH durch die Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH ergibt sich 
aus ihrer mittelbaren Beteiligung an der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-
Lippe GmbH und ihrer mittelbaren Beteiligung an der WestfalenTarif GmbH. Ihre 
kommunalen Vertreter i. S. d. § 108 Abs. 6 GO NRW dürfen der Rechtsformände-
rung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe von einer GbR in eine GmbH 
sowie der Gründung der WestfalenTarif GmbH nur nach vorheriger Gremienent-
scheidung zustimmen. Nach ständiger Vorgabe des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales spielen die Höhe der kommunal gehaltenen Einzelanteile und die 
Beteiligungsstufe (unmittelbar/mittelbar) hierfür keine Rolle. 
 
Die Wallfahrtsstadt Werl wird wie folgt an der Tarifgemeinschaft Münster-
land/Ruhr-Lippe GmbH sowie der WestfalenTarif GmbH beteiligt sein (vgl. 
Schaubild Beteiligungsverhältnisse Anlage 4): 
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- Die Wallfahrtsstadt Werl ist Gesellschafterin der Regionalverkehr Ruhr-Lippe 
GmbH. 

- Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist Gesellschafterin der Tarifgemein-
schaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH. 

- Die Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH ist Gesellschafterin der 
WestfalenTarif GmbH. 

 
Anzeigeverfahren gem. § 115 GO NRW 

Für die Gründung der WestfalenTarif GmbH und der Tarifgemeinschaft Münster-
land/Ruhr-Lippe GmbH ist die Durchführung eines Anzeigeverfahrens gem. § 115 
GO NRW erforderlich. Aufgrund der regierungsbezirksübergreifenden Beteiligung 
von Kommunen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 23.01.2015 eine Zuständigkeitsentscheidung 
gem. § 120 Abs. 5 GO NRW getroffen, nach der die Bezirksregierung Detmold die 
zuständige Aufsichtsbehörde für das im Zusammenhang mit der Gründung der 
WestfalenTarif GmbH durchzuführende Anzeigeverfahren ist. Nach den gesetzli-
chen Bestimmungen muss die Wallfahrtsstadt Werl den hier gefassten Beschluss 
binnen einer bestimmten Frist der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde an-
zeigen. Zur erleichterten Durchführung dieses Anzeigeverfahrens hat der Zweck-
verband NWL angeboten, das Verfahren zu koordinieren, indem er die gefassten 
Beschlüsse der einzubindenden Kommunen sammelt und dann gebündelt der 
Kommunalaufsicht anzeigt. Eine solche Bündelung ist insbesondere deshalb sinn-
voll, weil im Rahmen des Gründungsprozesses der WestfalenTarif GmbH über 70 
Kommunen wegen mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligung an den Gesell-
schaftern der neuen WestfalenTarif GmbH entsprechende Beschlüsse fassen 
müssen. Die Kommunalaufsicht begrüßt ein solch gebündeltes Verfahren aus-
drücklich. Die mit dieser Vorlage zur  Abstimmung gestellten Beschlussvorschlä-
ge wurden im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und werden in allen 
anderen zu beteiligenden Kommunen analog beraten. 
 
Gegenstand der Geschäftstätigkeit und Vertretungsregelung bei kom-
munaler Beteiligung 
Die Gesellschaften betätigen sich im Rahmen ihrer Servicedienstleistungen im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs gemäß §107 Abs. 1 GO. Bei der Tarifgemein-
schaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH ist dies unabhängig von der gesellschafts-
rechtlichen Konstitution seit Gründung unverändert der Fall. Eine Marktanalyse 
im Zusammenhang mit der Gründung der WestfalenTarif GmbH wurde durchge-
führt und den Unterlagen beigefügt. (siehe Anlage 5). 
 
Die Vertretung der Wallfahrtsstadt Werl wird durch den Beschluss Nr. 1 d festge-
legt. Im Gesellschaftsvertrag der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe 
GmbH ist festgelegt, dass die Geschäftsführung bzw. ein von der Gesellschafter-
versammlung bestimmter Vertreter die Interessen der Tarifgemeinschaft Müns-
terland/Ruhr-Lippe GmbH in verbundenen Unternehmen, wie auch in der Westfa-
lenTarif GmbH wahrnimmt. Damit werden die Vorgaben des § 113 GO NRW für 
die Vertretung der Kommunen in beiden zu gründenden Gesellschaften berück-
sichtigt. 
 
Marktanalyse gemäß § 107 Abs. 5 GO NRW 
Im Vorfeld der Gründung eines Unternehmens mit kommunaler Beteiligung muss 
grundsätzlich eine Marktanalyse gemäß § 107 Abs. 5 GO NRW durchgeführt wer-
den, mit der Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engage-
ments sowie die Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirt-
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schaft eruiert werden. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Hand-
werk, Industrie und Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche 
handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktana-
lysen zu geben. Eine solche Marktanalyse wurde in Abstimmung mit den Partnern 
federführend vom NWL durchgeführt. Den Industrie- und Handelskammern, den 
Handwerkskammern in Westfalen-Lippe sowie der Gewerkschaft ver.di wurde 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Im Ergebnis wird die Gründung der 
WestfalenTarif GmbH von den zu beteiligenden Institutionen nicht kritisch gese-
hen (vgl. Anlage 5).  
 
Wirtschaftliche Auswirkungen der Gesellschaftsgründungen auf die Wall-

fahrtsstadt Werl 
Der Aufwand für die Durchführung der Koordinierungsaufgaben bei der Tarifge-
meinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe besteht bereits und wird von den einzelnen 
Gesellschaftern der bestehenden Tarifgemeinschaft  Münsterland/Ruhr-Lippe GbR 
heute bereits getragen. Durch die Rechtsformänderung entsteht für die Tarifge-
meinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH in 2017 ein zusätzlicher Aufwand von 
voraussichtlich 31 T€ für Finanzbuchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Jahresab-
schluss und Gründungskosten. 
 
Die Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH wird gemäß § 3 Abs. 2 lit. 
c des Konsortialvertrags  (vgl. Anlage 2) an der Finanzierung der WestfalenTarif 
GmbH zukünftig mit einem Anteil von 11,20% dauerhaft beteiligt. Gemäß Wirt-
schaftsplanentwurf der WestfalenTarif GmbH für das Jahr 2017 entsteht für die 
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH im Jahr 2017 ein Betrag in Hö-
he von 102 T€.  
 
Wirtschaftliche Auswirkungen für die Wallfahrtsstadt Werl: 
 
- Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist an der Finanzierung der Tarifge-

meinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH mit einem Anteil von 6,53% betei-
ligt.  

 
- Da die Stadt Werl in ihrer Rolle als Gesellschafterin der Regionalverkehr Ruhr-

Lippe GmbH nicht am Ausgleich ihrer Fehlbeträge beteiligt wird (die Fehlbeträ-
ge werden zu 100 % durch den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest ge-
deckt), hat die Beteiligung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe 
GmbH an der WestfalenTarif GmbH für die Wallfahrtsstadt Werl keine direkten 
wirtschaftlichen Auswirkungen. 

 
Alternativen und mögliche Auswirkungen/Zusammenhänge 
Für den Fall, dass der Gründung der WestfalenTarif GmbH nicht zugestimmt wird, 
entstehen mittelbare Risiken für den NWL sowie die Kreise und kreisfreien Städte 
in Westfalen-Lippe dadurch, dass gem. § 11 (5) ÖPNVG das Land die Pauschalen 
gem. § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von 10 % kürzen, zurückfordern oder ihre Aus-
zahlung aussetzen kann, wenn die Empfänger der Pauschalen ihrer Hinwirkungs-
pflicht auf die Bildung eines Gemeinschaftstarifes und seiner Umsetzung nicht 
nachkommen. 
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Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, 
 
1.a Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl stimmt der Gründung der Tarifgemeinschaft 

Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH auf der Grundlage des als  Anlage 1 beigefüg-
ten Gesellschaftsvertrages, an der die Wallfahrtsstadt Werl mittelbar beteiligt 
sein wird, zu.  

 
1.b Herr Bürgermeister Grossmann als kommunaler Vertreter der Wallfahrtsstadt 

Werl wird beauftragt, alle erforderlichen Erklärungen zur Verwirklichung der in 
Ziffer 1.a beschriebenen Maßnahmen –insbesondere eine Zustimmung zum 
Abschluss des als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrages- abzugeben. 

 
1.c Die Beschlussfassung zu den Ziffern 1.a und 1.b stehen unter dem Vorbehalt 

des positiven Abschlusses des Anzeigeverfahrens bei der zuständigen Bezirks-
regierung. 

 
1.d Die Bestellung des Geschäftsführers der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH als 

Vertreter des Gesellschafters Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH in die Gesell-
schafterversammlung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH. 

 
2.a Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl stimmt der Gründung der WestfalenTarif 

GmbH auf der Grundlage des als Anlage 2 beigefügten Konsortialvertrages 
und des als Anlage 3 beigefügten Gesellschaftsvertrages durch die Tarifge-
meinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH, an der die Wallfahrtsstadt Werl 
mittelbar beteiligt sein wird, zu. 

 
2.b Herr Bürgermeister Grossmann als kommunaler Vertreter der Wallfahrtsstadt 

Werl wird beauftragt, alle erforderlichen Erklärungen zur Verwirklichung der in 
Ziffer 2.a beschriebenen Maßnahmen –insbesondere eine Zustimmung zum 
Abschluss des als Anlage 2 beigefügten Konsortialvertrages sowie des als An-
lage 3 beigefügten Gesellschaftsvertrages- abzugeben. 

 
2.c Die Beschlussfassungen zu den Ziffern 2.a und 2.b stehen unter dem Vorbe-

halt des positiven Abschlusses des Anzeigeverfahrens bei der zuständigen Be-
zirksregierung.  
































































































































	Tagesordnung
	Vorl. 465 88. Änd. FNP
	Vorl. 466 8. Änd. Beb.-Plan 34
	Vorl. 462 Sälzer-Sekundarschule
	Vorl. 481 Gründung der Tarifgemeinschaft
	Vorl. 485 Abschluu Kooperationsvereinbarung
	Antrag WP Umbenennung Kleinsorgenring
	Antrag WP Ratsresolution

